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I Allgemeines 

Die Aufstellung und Prüfung des Gesamtabschlusses, der dem Konzernabschluss 
in der Privatwirtschaft entspricht, erfolgt nach kommunal- und privatrechtlichen 
Regelungen wie der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW), der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen 
(KomHVO NRW) und dem Handelsgesetzbuch in der „alten“ Fassung vom 
25.05.2009 (HGB (a. F.)). In § 116 GO NRW wird präzisiert, aus welchen 
Komponenten ein Gesamtabschluss besteht und welche verselbständigten 
Aufgabenbereiche (vAB) in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (u. a. 
eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, GmbH, Stiftungen) einzubeziehen sind, um 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragsgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln. Er soll somit Rechenschaft 
über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die wirtschaftliche Entwicklung der 
Gemeinde unter Einbeziehung der vAB ablegen. Zur eigentlichen Konsolidierung 
sind die nach § 51 KomHVO NRW anzuwendenden Regelungen des HGB 
maßgeblich. 
 
Der Gesamtabschluss ist nach § 59 Abs. 3 GO NRW  i. V. m. 
§ 102 Abs. 11 GO NRW vom Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen. Dieser be-
dient sich zur Durchführung der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung 
(§ 4 Abs. 2 Buchstabe d der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Duisburg). Die 
Prüfung erfolgt dahingehend, ob der Gesamtabschluss ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
gesamtlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung (GoB) vermittelt und ob die gesetzlichen Vorschriften und sie 
ergänzende ortsrechtliche Bestimmungen oder sonstige Satzungen beachtet 
worden sind. In die Prüfung des Gesamtabschlusses ist die Buchführung 
einzubeziehen (§ 102 Abs. 3 GO NRW). 
 
Der Gesamtabschluss besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der 
Gesamtbilanz, dem Gesamtanhang, der Kapitalflussrechnung, dem 
Eigenkapitalspiegel und ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen 
(§ 116 Abs. 1 GO NRW). Der Gesamtlagebericht ist dahingehend zu prüfen, ob er 
mit dem Gesamtabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Stadt vermittelt. Dabei ist auch 
darauf einzugehen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der 
Gemeinde zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Gesamtlageberichtes hat 
sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zu seiner 
Aufstellung beachtet worden sind (§ 102 Abs. 5 GO NRW). 
 
Gemäß § 52 Abs. 1 Satz 6 i. V. m. § 53 KomHVO NRW muss der Gesamtabschluss 
Angaben zu sämtlichen vAB in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form ent-
halten. 
 
Der vom Stadtdirektor/Stadtkämmerer am 17.01.2022 aufgestellte und vom 
Oberbürgermeister am 27.01.2022 bestätigte Entwurf des Gesamtabschlusses 
2020 (DS 21-1489 vom 01.02.2022) wurde dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 
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14.02.2022 vorgelegt und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss und 
das Rechnungsprüfungsamt (RPA) überwiesen. 
 
Das RPA prüft den Gesamtabschluss nach § 102 Abs. 11 GO NRW als gesetzliche 
Pflichtaufgabe. 
 
Im Auftrag des Rechnungsprüfungsausschusses wurde das Ergebnis der Prüfung 
in diesem Prüfbericht inklusive Bestätigungsvermerk zusammengefasst. 
  



Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Duisburg zum 31.12.2020 

 

 
 

RPA Duisburg - 3 - Juli 2022

II Grundsätzliche Feststellungen 

1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Oberbürgermeisters 

1.1 Inhalt 

Der dem Gesamtabschluss 2020 beigefügte Gesamtlagebericht ist gemäß 
§ 52 KomHVO NRW daraufhin zu prüfen, ob er mit dem Gesamtabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
gesamtlage der Gemeinde einschließlich der vAB vermittelt. Die Prüfung des Lage-
berichtes hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zu 
seiner Aufstellung beachtet worden sind (§ 102 Abs. 5 GO NRW). 
 
Dazu sind in einem Überblick der Geschäftsablauf mit den wichtigsten Ergebnissen 
des Gesamtabschlusses und die Gesamtlage in ihren tatsächlichen Verhältnissen 
darzustellen. Außerdem hat der Gesamtlagebericht eine ausgewogene und um-
fassende, den Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende 
Analyse der Haushaltswirtschaft der Gemeinde unter Einbeziehung der vAB und 
der Gesamtlage der Gemeinde, zu enthalten. Dabei ist auch auf die Chancen und 
Risiken für die künftige Gesamtentwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde 
liegende Annahmen sind anzugeben. 
 
Der Gesamtlagebericht im Gesamtabschluss 2020 enthält folgende Kernaussagen 
zur Vermögens- und Schuldengesamtlage des Konzerns Stadt Duisburg: 
 
1. Rahmenbedingungen (Anlage 4, Seiten 3 - 6) 
2. Auflistung ausgewählter verselbständigter Aufgabenbereiche nach Aufgaben-

feldern (Anlage 4, Seiten 7 - 8) 
3. Informationen zu Vorgängen von besonderer Bedeutung (Anlage 4, 

Seiten 9 - 11) 
4. Informationen zur Ertragslage sowie zur Vermögens-, Schulden- und 

Finanzlage (Anlage 4, Seiten 12 - 19) 
5. Informationen zu den Beteiligungsanteilen (Anlage 4, Seiten 20 – 23) 
6. Risiko-, Chancen- und Nachtragsbericht (Anlage 4, Seiten 23 - 28) 
7. Ausblick und Prognose (Anlage 4, Seiten 28 - 31) 
8. Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation auf der Grundlage von 

Kennzahlen (Anlage 4, Seiten 31 - 35) 
9. Wesentliche Veränderungen und Entwicklungen der Beteiligungen in 2020 auf 

einen Blick (Anlage 4, Seite 36). 
 
Der Gesamtlagebericht der Stadt Duisburg (Anlage 4 dieses Berichtes) entspricht 
den gesetzlichen Anforderungen. 
 
Der Gesamtlagebericht 2020 enthält einen eigenen Berichtsteil „Ausblick und 
Prognose“, der die Darstellung von Chancen und Risiken der Stadt Duisburg im 
Einzelabschluss bzw. einzelner, ausgewählter vAB enthält. Die Besonderheiten mit 
Risiken einzelner vAB sind hinreichend dargestellt. Hier wird - wie in den  
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Vorjahren - erläutert, dass z. B. das Zinsänderungsrisiko der Kernverwaltung 
bedingt durch die hohen Kassenkredite ein Risiko für das Gesamtergebnis darstellt. 
In 2019 wurde der Berichtsteil „Beteiligungsanteile“ neu hinzugefügt. Hier wird die 
Bedeutung der einzelnen vAB für den Konzern Stadt Duisburg, aufgeteilt nach 
Erträgen, Aufwendungen und Anlagevermögen, detailliert beschrieben. 
 
Auf eine Angabe am Schluss des Gesamtanhangs gemäß § 116 Abs. 7 GO NRW 
(Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder, Angaben zu Name, Beruf, 
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten etc.) wurde verzichtet, da sie Bestandteil des 
Einzelabschlusses der Kernverwaltung ist. 
 
 

1.2 Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Stadt Duisburg 

Das konsolidierte Gesamtjahresergebnis beträgt 125,886 Mio. EUR. Das positive 
Jahresergebnis ist insbesondere auf das Ergebnis der Kernverwaltung 
(139,432 Mio. EUR) zurückzuführen, das im Vergleich zum Vorjahr deutlich 
gestiegen ist. Auch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt öffentlichen Rechts 
(WBD-AöR, 17,883 Mio. EUR) und die GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH 
(GEBAG, 6,425 Mio. EUR) zeigen eine positive Entwicklung. Das Ergebnis der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV-Konzern, -20,526 
Mio. EUR) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -38,671 Mio. EUR verschlechtert. 
Weiterhin rückläufig und negativ ist auch das Ergebnis des Immobilien-
Management Duisburg (IMD, -11,166 Mio. EUR). 
 
Die Aufteilung des Gesamtergebnisses auf die konsolidierten vAB ist in Anlage 4, 
Seite 14 dargestellt. 
 
Seit 2015 konnte der Konzern Stadt Duisburg jährlich ein positives 
Gesamtjahresergebnis erzielen. In 2020 hat sich im Vergleich zum Vorjahr das 
Gesamtjahresergebnis von 68,379 Mio. EUR um 57,507 Mio. EUR auf 125,886 Mio. 
EUR deutlich verbessert. 
 
Die Gesamtbilanz (Anlage 1) stellt die Vermögens- und Schuldenlage dar. Die 
Gesamtbilanzsumme beträgt 7.883,957 Mio. EUR. Die Bilanzsumme der Kernver-
waltung von 4.996,899 Mio. EUR (inkl. Finanzanlagen) zeigt im Vergleich die 
Bedeutung der Kernverwaltung im Gesamtkonzern. Trotz des im Berichtsjahr erneut 
erzielten Überschusses der Kernverwaltung vor Konsolidierung muss die Haus-
haltslage weiterhin als kritisch angesehen werden, so dass Konsolidierungs-
maßnahmen auch in den Folgejahren notwendig sein werden. 
 
Ein Großteil der Aktivseite entfällt auf Sachanlagen, die in der Anlage 4, Seite 17 
auf die verschiedenen Bilanzpositionen aufgeschlüsselt werden. Von den 
Sachanlagen in Höhe von 6.367,247 Mio. EUR entfallen mit 2.746,913 Mio. EUR 
43 % auf die Kernverwaltung. 
 
Das Eigenkapital ist auf der Passivseite der Bilanz mit 295,794 Mio. EUR 
ausgewiesen (Anlage 4, Seite 18). Unter Berücksichtigung der Bilanzposition „Nicht 
durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite in Höhe von 
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286,952 Mio. EUR ergibt sich für den Konzern Stadt Duisburg zum 31.12.2020 ein 
positives Ergebnis von 8,842 Mio. EUR.  
 
Aufgrund geänderter Bilanzierungsvorschriften ist ab 2019 der Unterschiedsbetrag 
aus der Kapitalkonsolidierung als eigene Position auf der Passivseite der Bilanz 
auszuweisen. Die Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ erhöht 
sich dementsprechend. Die Überschuldung hat sich hier von 2019 nach 2020 um 
101,924 Mio. EUR reduziert. 
 
Die wirtschaftliche Lage wird durch den Einsatz von Kennzahlen aus dem NKF-
Kennzahlenset in einer weiteren Form dargestellt (Anlage 4, Seiten 31 - 35). Dieses 
Kennzahlenset lässt sich nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) zumindest in Teilen auf den Gesamtabschluss 
übertragen. Die Kennzahlen werden überwiegend auch im Jahresabschluss der 
Kernverwaltung verwendet. 
 
Die „Eigenkapitalquote 1“ wird mit 3,75 % (VJ 3,04 %) ausgewiesen. Der 
Gesamtlagebericht weist korrekterweise darauf hin, dass sich dieser rechnerische 
Wert des NKF-Kennzahlensets ausschließlich durch die Sonderrücklage sowie die 
Anteile anderer Gesellschafter ergibt, da das Eigenkapital vollständig aufgezehrt 
wurde. 
 
Da ein interkommunaler Vergleich wegen der unterschiedlichen Strukturen der 
Kommunen problematisch ist, können die Kennzahlen für den Konzernabschluss 
insbesondere über Vorjahresvergleiche eine gewisse Aussagekraft gewinnen. Das 
RPA hat einen Vergleich der Kennzahlen für die Abschlüsse 2010 bis 2020 
vorgenommen, die im Folgenden tabellarisch dargestellt sind. 
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Aufwandsdeckungsgrad (ADG) 

 
Der „Aufwandsdeckungsgrad“ zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen 
Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Im Vergleich 
zum Vorjahr hat sich die Quote in 2020 wieder erhöht. Seit 2013 sind die 
ordentlichen Erträge im Konzern höher als die ordentlichen Aufwendungen. 
 
 
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) 

 
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen 
Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passiv-
seite der Gesamtbilanz. Da die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen 
wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um 
diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Wie schon bei der Eigenkapitalquote 1 
zeigt das Eigenkapital auch unter Berücksichtigung der Sonderposten einen 
weitgehend statischen Verlauf. 
 
 
Infrastrukturquote (IsQ) 

 
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem 
Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie soll Aufschluss darüber 
geben, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen der Gemeinde und ihrer vAB entspricht. Der Anteil des Infra-
strukturvermögens am Gesamtvermögen sinkt seit 2010 kontinuierlich. 
 
 
Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) 

 
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlage-
vermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden 
dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten 
mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. In den 
letzten beiden Jahren ist die Quote leicht angestiegen. 
 
 
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) 

 
Wie hoch die Gesamtbilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit 
Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. In den 
letzten Jahren ist ein kontinuierlicher signifikanter Rückgang zu beobachten. Dieser 
ist u. a. bedingt durch den Abbau von Liquiditätskrediten der Kernverwaltung. 
 
 
Zinslastquote (ZlQ) 

 
Die „Zinslastquote“ soll aufzeigen, welche Belastung aus Finanzaufwendungen 
zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
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besteht. Die Quote ist in den letzten Jahren ebenfalls rückläufig und hat mit 1,45 % 
in 2020 den niedrigsten Stand seit 2010. 
 
 
Zuwendungsquote (ZwQ) 

 
Die „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde und ihre 
vAB von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig sind. Mit 
24,18 % hat die Quote in 2020 den bisher höchsten Stand seit 2010. 
 
 
Personalintensität (PI) 

 
Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den 
ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Quote hat sich im Vergleich zum 
Vorjahr um 1,87 % reduziert. 

 
Insgesamt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage ausführlich dar-
gestellt und vermittelt ein realitätsnahes Bild der Lage im Konzern. 
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1.3 Zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken 

Im Gesamtlagebericht werden eingangs globale Rahmenbedingungen sowohl 
weltweit als auch für den Euro-Raum und Deutschland beschrieben 
(Anlage 4, Seiten 3 - 6). Das Jahr 2020 stand im Zeichen der globalen COVID-19-
Pandemie. Weiterhin sind „Vorgänge von besonderer Bedeutung“, ausschließlich 
für den Bereich der Kernverwaltung, aufgelistet (Anlage 4, Seiten 9 - 11). Diese 
beiden Abschnitte haben Bezug auf den Abschnitt „Risiko-, Chancen- und 
Nachtragsbericht“ (Anlage 4, Seiten 23 - 26). Die Verknüpfung zwischen den 
globalen Rahmenbedingungen und der wirtschaftlichen Entwicklung Duisburgs 
könnte detaillierter beschrieben werden. Ein Herunterbrechen der Informationen auf 
NRW könnte helfen, die besonderen Herausforderungen der Stadt darzustellen und 
eine Erwartungshaltung für die nächsten Jahre zu formulieren. Derzeit liegen jedoch 
der Stadtkämmerei (Amt 20) keine spezifischen detaillierten Daten vor. 
 
Die Rolle z. B. des Stärkungspaktgesetzes und seiner Auswirkungen auf den 
Konzern Stadt Duisburg als Chance sowie die Höhe der städtischen Liquiditäts-
kredite inklusive der ungewissen Zinsentwicklung als Risiko werden korrekt dar-
gestellt. 
 
Aufgrund der großen Bedeutung der Kernverwaltung an der wirtschaftlichen 
Situation für den Konzern Stadt Duisburg ist es richtig, dass die Chancen und 
Risiken hier ausführlich dargestellt werden. Die Ausführungen enthalten die 
wesentlichen Entwicklungen und entsprechen im Zusammenhang mit den 
vorhergehenden finanzwirtschaftlichen Aussagen den tatsächlichen 
Gegebenheiten in 2020. 
 
Die im März 2020 in Deutschland begonnene COVID-19-Pandemie hat massive 
Auswirkungen auf das wirtschaftliche Umfeld des Konzerns Stadt Duisburg. 
 
Für die Kernverwaltung sind dies insbesondere ausfallende Steuereinnahmen 
sowie coronabedingte Mehraufwendungen in den Bereichen Feuerwehr, Bürger- 
und Ordnungsamt und Gesundheitsamt. Aufgrund von coronabedingten 
Schließungen sind bei den Entgelten der Stadtbibliothek sowie der Volkshochschule 
(VHS) Ertragsausfälle zu verzeichnen. In 2020 wurden diese Haushalts-
verschlechterungen vom Land NRW durch zeitlich bedingte Ausgleichszahlungen 
und einer Sonderhilfe kompensiert. 
 
Weitere Risiken werden bei der DVV und ihren Tochtergesellschaften gesehen, die 
an verschiedenen Märkten agieren. Bedingt durch die Dynamik im Energiesektor, 
beispielsweise in den Bereichen der konventionellen Erzeugung und der 
erneuerbaren Energien, können sich bei der Tochtergesellschaft Stadtwerke 
Duisburg AG (SWDU) sowohl Chancen als auch Risiken ergeben. 
 
Durch die Investitionen in neue Straßen-/Stadtbahnen und Infrastruktur ist der 
kommunale Deckungsbeitrag für die DVG seit 2018 wieder deutlich angestiegen.  
Die Covid-19-Pandemie wirkte sich zudem bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft 
AG (DVG) aufgrund der zeitweise drastisch rückläufigen Entwicklung der 
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Fahrgastzahlen besonders aus. Ein ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes und des 
Landes NRW konnte die wirtschaftlichen Auswirkungen bisher abmildern. 
 
Größere Risiken werden ebenfalls beim IMD gesehen. Durch die 
sanierungsbedürftige Gebäudesubstanz kommt es zu höheren 
Gebäudeinstandhaltungskosten. Die zeitgleich geplanten Investitionen - teilweise 
durch die Förderprogramme KIDU, KIDU Schule und Gute Schule 2020 finanziert – 
können derzeit mit eigenem Personal nicht fristgerecht umgesetzt werden. Das 
führte im Berichtsjahr zu einem deutlichen Rückgang der Erträge. Daher werden 
Dritte (z. B. die in 2020 gegründete SD Schulbaugesellschaft mbH) mit der 
Umsetzung von bestimmten Neubaumaßnahmen beauftragt. 
 
Ein weiteres Risiko liegt in der langfristigen Vermietbarkeit der Immobilien. Neben 
Bürogebäuden handelt es sich um nicht marktgängige Immobilien wie Schulen und 
Kulturgebäude. Die Nachfrage erfolgt derzeit überwiegend durch die Stadt Duisburg 
und deren Gesellschaften. Eine Veränderung des Nachfrageverhaltens - insbeson-
dere bei den Spezialimmobilien aufgrund der eingeschränkten Drittverwertungs-
möglichkeit - würde sich auf die Ertragslage des Betriebes auswirken. 
 
Seit 2016 enthält der Gesamtlagebericht ein Kapitel „Ausblick und Prognose“, das 
sich mit der zukünftigen Entwicklung des Konzerns befasst. Darin werden 
perspektivische Chancen und Risiken von Kernverwaltung und wesentlichen 
Gesellschaften, die Auswirkungen auf den Konzern haben könnten, plausibel 
dargestellt. Stellenweise werden Risiken quantifiziert, z. B. bei der Darstellung, 
welche finanziellen Auswirkungen eine nur einprozentige Zinserhöhung auf das 
Jahresergebnis der Kernverwaltung hätte. 
 
Auch die Bedeutung der vAB und ihre Auswirkungen auf den Konzern Stadt 
Duisburg sind ausführlich und realistisch dargestellt. Grundsätzlich ist die Stadt-
kämmerei (Amt 20) seit 2016 der langjährigen Forderung des RPA nach einem 
Prognosebericht nachgekommen. 
 
Bei Betrachtung der Informationen aus dem Gesamtlagebericht - auch über diesen 
Absatz hinausgehend - ist festzuhalten, dass sich keine Einwendungen gegen die 
dargestellte Einschätzung zur Lage, zum Fortbestand und zur künftigen 
Entwicklung der Stadt Duisburg ergeben. Die Chancen und Risiken für die künftige 
Entwicklung des Konzerns Stadt Duisburg sind zum Stand 31.12.2020 im 
Wesentlichen vollständig und zutreffend dargestellt. 
 
 

1.4 Zusammenfassende Feststellung 

Auf Grundlage der zuvor aufgeführten Annahmen, der geprüften Unterlagen sowie 
der im Rahmen dieser Prüfung durchgeführten Analysen ergeben sich keine Ein-
wendungen gegen die Einschätzung zur Lage und zur künftigen Entwicklung der 
Stadt Duisburg. Die Lage zum Abschlussstichtag 31.12.2020 ist korrekt dargestellt. 
 
Der Gesamtlagebericht entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. Er ist 
plausibel und nachvollziehbar und steht mit den bei der Prüfung des Gesamt-
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abschlusses gewonnenen Erkenntnissen in Einklang. Die Darstellungen und Be-
urteilungen der Lage vermitteln insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Stadt 
Duisburg. 
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2 Weitere grundsätzliche Feststellungen und Empfehlungen 

Der vom Stadtdirektor/Stadtkämmerer am 17.01.2022 aufgestellte und vom 
Oberbürgermeister am 27.01.2022 bestätigte Entwurf des Gesamtabschlusses 
2020 (DS 21-1489 vom 01.02.2022) ist dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 
14.02.2022 vorgelegt und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss und 
das RPA überwiesen worden. Die nach § 116 Abs. 8 GO NRW gesetzlich geforderte 
Frist, den Gesamtabschluss innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres aufzustellen, wurde nicht eingehalten. 
 
Die im Konzern bereits vorhandenen internen Kontrollsysteme (IKS) und 
Risikomanagementsysteme sind grundsätzlich stärker als bisher zu einem 
konzernweiten System auszubauen. Aufgrund der heterogenen 
Gesellschaftsstruktur wird dies jedoch auf absehbare Zeit nicht umsetzbar sein. 
 



Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Duisburg zum 31.12.2020 

 

 
 

RPA Duisburg - 12 - Juli 2022

III Gegenstand, Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 

1 Gegenstand der Prüfung 

Gegenstand der Prüfung ist der Gesamtabschluss zum 31.12.2020 mit seinen in 
§ 116 GO NRW aufgeführten Bestandteilen. Danach besteht der Gesamtabschluss 
aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz, dem Gesamtanhang, der 
Kapitalflussrechnung und dem Gesamteigenkapitalspiegel. Darüber hinaus hat die 
Gemeinde einen Gesamtlagebericht aufzustellen. In die Prüfung wurden die Buch-
führung und weitere zur Verfügung gestellte erläuternde Unterlagen einbezogen. 
 
Der vom Stadtdirektor/Stadtkämmerer aufgestellte und vom Oberbürgermeister 
bestätigte Entwurf des Gesamtabschlusses 2020 wurde vom Rat der Stadt zur 
Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss und das RPA überwiesen. Nach 
§ 59 Abs. 3 GO NRW und § 4 Abs. 2 Buchstabe d der Rechnungsprüfungsordnung 
der Stadt Duisburg bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung des 
Gesamtabschlusses des RPA. 
 
 

2 Art und Umfang der Prüfung 

Auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfansatzes wurden 
zunächst eine Prüfstrategie entwickelt und Prüfungsschwerpunkte festgelegt. Die 
Prüfung der einzelnen Prüffelder wurde von einem Prüfteam des RPA nach 
Zuständigkeitsbereichen durchgeführt. 
 
Als Ergebnis des Risikobeurteilungsprozesses sowie der Festlegung der Prüf-
strategie und der Prüfziele wurden in Form von überwiegend System- und Funk-
tionsprüfungen folgende Schwerpunkte für die Prüfung festgelegt: 
 

• Überleitungsrechnungen 
• Gesamtabschlussrichtlinie 

 
Die Überleitungsrechnungen von der Handelsbilanz bis zur Kommunalbilanz III 
(KB III) wurden auftragsgemäß von den Abschlussprüfern der vAB aus dem Voll-
konsolidierungskreis bestätigt. Das RPA hat alle NKF-Einzelabschlüsse der vAB auf 
Nachvollziehbarkeit und Plausibilität geprüft. 
 
Bei der Durchführung der Gesamtabschlussprüfung wurden die Vorschriften der 
GO NRW, der KomHVO NRW und weitere gesetzliche Vorgaben herangezogen. 
Für weitergehende Fragestellungen wurden auch Bereiche des HGB und die vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgelegten Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfungen in die Prüfhandlungen mit einbezogen. 
 
Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehler mit hin-
reichender Sicherheit hätten erkannt werden müssen. Es wurden System- und 
Funktionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelprüfungen durchge-
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führt. Die Ergebnisse sind in den Arbeitspapieren des RPA ausführlich dokumen-
tiert. Die Aussagen in diesem Bericht stellen lediglich eine Zusammenfassung der 
Endergebnisse dar. 
 
Im Rahmen des gesetzlichen Prüfauftrages ist die Einhaltung der für den Gesamt-
abschluss maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende orts-
rechtliche Bestimmungen oder sonstige Satzungen sowie die Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft worden. 
 
Die Prüfung wurde in den Monaten Februar bis Mai 2022 durchgeführt. 
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IV Erläuterungen und Feststellungen zur Gesamtabschluss- 
rechnungslegung 

1 Vorjahresabschluss 

Der Gesamtabschluss der Stadt Duisburg zum 31.12.2019 wurde vom Rechnungs-
prüfungsausschuss gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW geprüft und ein uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk erteilt (DS 21-0841 vom 28.07.2021). 
 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 27.09.2021 den Gesamtabschluss 2019 
gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt (DS 21-0891 vom 01.09.2021). 
 
Der vom Rat festgestellte Gesamtabschluss 2019 wurde der Bezirksregierung 
Düsseldorf gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW am 25.10.2021 angezeigt. 
 
 

2 Konsolidierungskreis und Gesamtabschlussstichtag 

Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz der Kernverwaltung zum 01.01.2008 
wurden die unter der Bilanzposition Finanzanlagen ausgewiesenen vAB dahinge-
hend überprüft, ob es sich um Aufgabenbereiche von untergeordneter Bedeutung 
für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage handelt. Dementsprechend wurde 
die Bewertungsmethode und bilanzielle Zuordnung für den jeweiligen vAB gewählt. 
Aufgrund der gesetzlichen Regelungen ergaben sich somit – abhängig vom 
kommunalen Einfluss – auch der Konsolidierungskreis und die Konsolidierungs-
methode. Das RPA war hier bereits in begleitender Prüfung tätig. Nicht zu 
konsolidierende vAB gelangen über den Bilanzposten „Finanzanlagen“ in den 
Gesamtabschluss. 
 
Der Konsolidierungskreis umfasst die wirtschaftlichen und organisatorischen vAB 
(Gesellschaften im Konzern der Stadt Duisburg), die im Wege einer Voll-
konsolidierung bzw. At-Equity-Methode in den Gesamtabschluss einbezogen 
werden müssen. 
 
Eine Vollkonsolidierung ist dann vorzusehen, wenn die vAB mit der Kernverwaltung 
selbst eine Einheit bilden, also entweder unter einer einheitlichen Leitung der 
Kommune stehen oder das Control-Konzept Anwendung findet 
(§ 51 Abs. 2 KomHVO NRW). Betriebe von untergeordneter Bedeutung für die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Kommune müssen nicht ein-
bezogen werden. 
 
Kann die Kommune nur einen maßgeblichen Einfluss auf die vAB ausüben, ist die 
At-Equity-Methode gemäß § 51 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. §§ 311 und 
312 HGB (a. F.) anzuwenden. Danach werden die nach der Buchwertmethode 
ermittelten Wertansätze auf den fiktiven Erwerbszeitpunkt 01.01.2010 umge-
rechnet. Die Bewertungsmethoden werden beibehalten. 
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Die vollkonsolidierten Unternehmen und die nach der At-Equity-Konsolidierung ein-
bezogenen Unternehmen sind im Gesamtanhang in Anlage 3, Seiten 5 - 9 
dargestellt. Außerdem ist dargestellt, welche Unternehmen wegen der aus Sicht der 
Konzern-finanzen untergeordneten Bedeutung nicht in den Gesamtabschluss 
aufgenommen wurden. 
 
Ausgehend von den Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der vAB ergibt 
sich in Relation zur Gesamtlage des Konzerns die Wesentlichkeit der einzelnen 
vAB. Diese Wesentlichkeit ist nicht gesetzlich normiert, sondern richtet sich nach 
der Gesamtbilanz und der individuellen Beurteilung der vAB. Dabei wurden 
Ermessensspielräume ausgeübt. 
 
 

3 Internes Kontrollsystem und Konsolidierungssoftware 

Interne Kontrollmechanismen beschreiben systematisch gestaltete aufbau- und ab-
lauforganisatorische (Sicherungs-)Maßnahmen und Kontrollen zur Einhaltung von 
Richtlinien und zur Abwehr von Schäden, die unbeabsichtigt oder bewusst durch 
das eigene Personal bzw. Dritte verursacht werden können. Richtlinien wie Dienst-
anweisungen sind als verschriftlichte Grundlage selbst ebenso Bestandteil interner 
Kontrollsysteme. Die Abdeckung IT-relevanter Risiken ist gleichermaßen über inter-
ne Kontrollmechanismen sicherzustellen. 
 
Der Grad der Notwendigkeit verschiedener Kontrollmechanismen je Aufgaben- bzw. 
Organisationsbereich richtet sich nach der Komplexität der jeweiligen Aufgabe und 
dem Ziel der Aufgabe. 
 
Der Gesamtabschluss soll diesbezüglich als prioritäres Ziel unter Beachtung der 
GoB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragsgesamtlage der Gemeinde vermitteln (§ 116 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. 
§ 95 Abs. 1 Satz 4 GO NRW). So ist im Zuge der Prüfung des Gesamtabschlusses 
durch die örtliche Rechnungsprüfung analog zu untersuchen, ob die notwendigen 
IKS-Instrumente vor dem Hintergrund der formulierten Zielsetzung und hinsichtlich 
des zugrundeliegenden Rechnungslegungsprozesses eingerichtet sind und in ihrer 
materiellen Umsetzung greifen, um Gefährdungen bzw. das Wirksamwerden von 
Risiken in der Gesamtabschlussaufstellung ausschließen zu können. Die örtliche 
Rechnungsprüfung hat diesbezüglich gemäß § 59 Abs. 3 Satz 6 i.V.m. Satz 3 GO 
NRW über wesentliche Schwächen des IKS bezogen auf den 
Rechnungslegungsprozess zu berichten. 
 
 

3.1 Gesamtabschlussrichtlinie 

Die Gesamtabschlussrichtlinie für den Konzern Stadt Duisburg regelt organisato-
rische und fachliche Fragen. Sie ist von der Stadt Duisburg und ihren vAB 
verpflichtend anzuwenden. 
 
Die Gesamtabschlussrichtlinie dient der Erstellung des Gesamtabschlusses des 
Konzerns Stadt Duisburg. Mit dieser Richtlinie soll vor allem ein gemeindeeinheit-
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liches Vorgehen zur Erstellung der Gesamtergebnisrechnung und der Gesamtbilanz 
einschließlich einheitlicher Bewertungsmaßstäbe sowie zur Erstellung des 
Gesamtanhangs und des Gesamtlageberichts sichergestellt werden. 
 
Die aktualisierten Änderungen der Gesamtabschlussrichtlinie für den Abschluss 
2020 sind den vAB und den anderen Beteiligten in geeigneter Form zugegangen. 
Weitere Anpassungen, z. B. aufgrund des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes 
NRW wurden für den Sommer 2021 zugesagt; die Fertigstellung ist jedoch erst zur 
Abfassung dieses Berichtes erfolgt. 
 
Die Gesamtabschlussrichtlinie ist dem Grunde nach sachgerecht. Sie enthält alle 
erforderlichen Regelungen und gewährleistet bei Einhaltung die korrekte Erstellung 
des Gesamtabschlusses. 
 
 

3.2 Konsolidierungssoftware 

Mit Hilfe der Konsolidierungssoftware „IDL.Konsis“ werden die Kapitalkonsolidie-
rung, die Schuldenkonsolidierung sowie die Aufwands- und Ertragskonsolidierung 
im Rahmen des Gesamtabschlusses grundlegend automatisiert durchgeführt. Die 
NKF-Packages (tabellarische Form der Unternehmensbilanzen einschließlich Ge-
winn- und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung) werden entsprechend der Vorgaben 
der Gesamtabschlussrichtlinie sowie nach den einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen über die Software konsolidiert. Die Software dient ferner dem Zweck der 
notwendigen Dokumentation dieser Vorgänge. „IDL.Konsis“ ist ein Standardpro-
gramm im Bereich des Konzernreportings. Das RPA besitzt die für die Prüfung be-
nötigten Leserechte. Ein übergeordnetes Rollen- und Berechtigungskonzept ist in-
folge der geringen User-Anzahl von fünf hinfällig. 
 
Beim Einsatz derartiger IT-gestützter Buchführungssysteme gelten für Kommunen 
in NRW maßgeblich die gesetzlichen Rahmenbedingungen der KomHVO NRW. Im 
Zuge der Anwendung einer DV-Buchführung sind die Grundsätze ordnungsmäßiger 
DV-gestützter Buchführungssysteme (u.a. §§ 28, 32, 59 KomHVO NRW) einzuhal-
ten. Die im Gesamtabschluss eingesetzte Konsolidierungssoftware „IDL.Konsis“ ist 
hiervon betroffen. 
 
Durch die Prüfung ist festzustellen, dass bei sachgerechter Anwendung eine den 
Ordnungsmäßigkeitsanforderungen entsprechend adäquate Konzernrechnungsle-
gung durch „IDL.Konsis“ gegeben ist. 
 
Im Konzern Stadt Duisburg schreiben die vAB ihre NKF-Einzelabschlüsse in eige-
ner Verantwortung fort. Durch die Stadtkämmerei (Amt 20) wird garantiert, dass die 
daraus resultierenden NKF-Packages in die Konsolidierungssoftware übertragen 
werden. Anschließend wird durch die Stadtkämmerei die Durchführung der Konso-
lidierungsbuchungen angestoßen und überwacht. 
 
Die rechnerische bzw. zahlenmäßige Übereinstimmung zwischen den nach 
„IDL.Konsis“ übertragenen Werten und den NKF-Packages ist Bestandteil der 
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Prüfung durch das RPA. Ein durchgeführter risikoorientierter Abgleich dieser Werte 
ergab keine Beanstandungen. 
Abschließend sind für die Kapitalkonsolidierung, die Schuldenkonsolidierung sowie 
die Aufwands- und Ertragskonsolidierung in „IDL.Konsis“ entsprechende Schwel-
lenwerte hinterlegt. Die Buchungen sind im System von „IDL.Konsis“ dahingehend 
nachvollziehbar. Dokumentationen sind bei der für die Durchführung der Buchun-
gen zuständigen Stelle in der Stadtkämmerei hinterlegt. 
 
 

3.3 Weitere Mechanismen und Instrumente 

Abseits der unter den Ziffern 3.1 und 3.2 behandelten Kernkomponenten, welche 
maßgeblich für die Gesamtabschlusserstellung sind, beeinflussen vor allem die da-
rüber hinausgehenden internen Abläufe innerhalb der Stadtkämmerei (Amt 20) den 
Gesamtprozess. In der Folge ist ein Blick auf weitere aufbauorganisatorische 
Aspekte mit ihren prozessualen Auswirkungen sowie auf die internen Prozesse 
selbst, auch vor dem Hintergrund der unter Ziffer 3. dargestellten gesetzlichen 
Regelungen, von wesentlicher Bedeutung. 
 
Schriftlich verankerte Prozessbeschreibungen/-darstellungen 

 
Die Anlage 12 der Gesamtabschlussrichtlinie mit dem Titel Aufstellung- und Prü-
fungsprozess datiert mit Version zum Gesamtabschluss 2020 weiterhin auf 04/2013 
und enthält veraltete Organisationsbezeichnungen. Die angekündigte Änderung 
seitens der Stadtkämmerei (Amt 20) fand bis zur Berichtsabfassung statt und wurde 
als Anlage 13 eingefügt. 
 
Die Stadtkämmerei (Amt 20) verfügt weiterhin über eine entsprechende 
Prozessdarstellung, aus welcher relevante Elemente wie Teil- und Subprozesse, 
die Zuständigkeiten sowie Schnittstellen zu den vAB hinreichend hervorgehen. Dies 
sichert ebenfalls den Wissenstransfer im Falle von Personalfluktuationen. 
 
 
Prozessintegrierte Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen und Vertretung 

 
Ein entsprechendes Vier-Augen-Prinzip im Zuge des Erstellungsprozesses ist über 
die Leitung der Abteilung „Zentrale Aufgaben“ (20-1) eingerichtet. Dieses Vorgehen 
wurde nach Hinweis durch das RPA im Juni 2022 in die Prozessdarstellung 
aufgenommen. Die Kontrolle der Dateneingabe erfolgt über „IDL.Konsis“ selbst. 
Eine Vertretungsregelung ist sichergestellt. 
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4 Saldenabstimmung 

Im Rahmen der Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2020 wurde die 
Saldenabstimmung (Konsolidierung) zwischen der Kernverwaltung und den vAB 
sowie innerhalb der vAB betrachtet. 
 
Nach der Vorschrift des § 51 Abs. 1 KomHVO NRW sind vAB in öffentlich-
rechtlichen Organisationsformen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
des Handelsgesetzbuches (HGB) zu konsolidieren. Dabei wird zwischen der 
Schuldenkonsolidierung (§ 303 HGB) und der Aufwands- und Ertragskonsolidierung 
(§ 305 HGB) unterschieden. 
 
Die Schuldenkonsolidierung nach § 303 HGB bezeichnet die Aufrechnung von 
Forderungen und Verbindlichkeiten im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss 
stellt den Konzern als ein einziges Unternehmen dar (§ 297 Abs. 3 HGB). Der 
Konzern kann keine Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber sich selbst 
ausweisen. Diese müssen deshalb durch die Schuldenkonsolidierung eliminiert 
werden. Als Ergebnis sind im Konzernabschluss ausschließlich Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber anderen (nicht in den Konzernabschluss 
einzubeziehenden) Unternehmen vorhanden. 
 
Die Aufwands- und Ertragskonsolidierung nach § 305 HGB eliminiert die konzern-
internen Aufwendungen und Erträge, die in den Einzelabschlüssen der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen enthalten sind. Hierzu zählen u. a. 
die Konsolidierung der Innenumsatzerlöse (§ 305 Abs. 1 Nr. 1 HGB) und die 
Konsolidierung anderer Erträge und Aufwendungen, z. B. Mieterträge und Zinsen 
(§ 305 Abs. 1 Nr. 2 HGB). 
 
Sofern die zu eliminierenden Beträge unwesentlich sind, kann auf die Schulden-
konsolidierung verzichtet werden (§ 303 Abs. 2 HGB). Dieses trifft gemäß 
§ 305 Abs. 2 HGB für die Aufwands- und Ertragskonsolidierung ebenfalls zu. 
 
Die Vorgehensweise zur Saldenabstimmung ist in der Anlage 7 „Richtlinie für 
Saldenbestätigungen im Konzern Stadt Duisburg“ der Gesamtabschlussrichtlinie 
beschrieben. 
 
Die Prüfung ergab, dass die von der Stadtkämmerei (Amt 20) vorgelegten 
Unterlagen vollständig waren. Die dokumentierte Vorgehensweise der Schulden-, 
Ertrags- und Aufwandskonsolidierung zum 31.12.2020 war transparent und 
nachvollziehbar. Die einzelnen Buchungen und Arbeitsschritte konnten in 
„IDL.Konsis“ nachvollzogen werden. 
 
Die zwangsläufig aufgetretenen Differenzen nach Einspielen der 
Erfassungsformulare (Packages) der einzelnen voll zu konsolidierenden vAB in 
„IDL.Konsis“ wurden durch die Stadtkämmerei (Amt 20) ausgeräumt. Dazu wurden 
von der Stadtkämmerei die Finanzbuchhaltung des Amtes für Rechnungswesen 
und Steuern (Amt 21) und die Gesellschaften angeschrieben und gebeten, eine 
Saldenabstimmung untereinander vorzunehmen. Die sich aus der Abstimmung 
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ergebenden Korrekturen wurden von Amt 20 manuell gebucht. Die entsprechenden 
Saldenbestätigungen dieser Saldenabstimmung liegen dem RPA vor. 
 
Für die Schuldenkonsolidierung wurden daraufhin entsprechend der Vorschrift des 
§ 303 Abs. 2 HGB und für die Aufwands- und Ertragskonsolidierung gemäß 
§ 305 Abs. 2 HGB Schwellenwerte in „IDL.Konsis“ eingerichtet. Nach Durchführung 
der Konsolidierungen wurden Differenzen unter dem jeweiligen Schwellenwert 
automatisch ausgeräumt. 
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5 Ordnungsmäßigkeit der in den Gesamtabschluss einbezogenen 
Abschlüsse 

5.1 Jahresabschlüsse zum 31.12.2020 

Die Prüfung der handelsrechtlichen sowie die Bestätigung der übergeleiteten NKF-
Einzelabschlüsse der vAB werden den jeweiligen Wirtschaftsprüfern als 
Abschlussprüfer überlassen. Dabei verbleibt die volle Verantwortung für den 
Bestätigungsvermerk des Gesamtabschlusses beim Abschlussprüfer des Gesamt-
abschlusses, d. h. dem RPA. Alle in den Konsolidierungskreis einbezogenen 
handelsrechtlichen Abschlüsse erhielten von den zuständigen Abschlussprüfern 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. 
 
Die Überleitungsrechnungen von den Handels- zu den NKF-Einzelabschlüssen der 
vAB aus dem Vollkonsolidierungskreis werden vereinbarungsgemäß von den 
Abschlussprüfern der vAB bestätigt und bilden die Grundlage für weitere Prüfungs-
handlungen des RPA unter Berücksichtigung des risikoorientierten Prüfungs-
ansatzes. Das RPA hat die NKF-Einzelabschlüsse der vAB auf ihre Plausibilität und 
Nachvollziehbarkeit hin überprüft. 
 
Der Jahresabschluss 2020 der Kernverwaltung wurde durch das RPA geprüft. Die 
Prüfung hat keine Tatsachen ergeben, die der Feststellung des Jahresabschlusses 
durch den Rat entgegenstehen. 
 
 

5.2 Prüferische Durchsicht der Jahresabschlüsse durch das RPA 

Die vorliegenden Jahresabschlüsse und Unterlagen der vAB, insbesondere die 
Überleitungsrechnungen von der Handelsbilanz in die Kommunalbilanz III der vAB, 
die einer prüferischen Durchsicht der Abschlussprüfer unterzogen wurden, waren 
vollständig, nachvollziehbar und wurden für eine Übernahme in die Prüfung des 
Gesamtabschlusses als geeignet angesehen. 
 
Zu allen Jahresabschlüssen der vAB des Vollkonsolidierungskreises lagen die 
Jahresabschluss-Prüfberichte sowie die Bestätigungen der Abschlussprüfer 
vollständig vor. Die prüferische Durchsicht der Unterlagen der Kernverwaltung 
erfolgte durch das RPA, da dieses auch den NKF-Einzelabschluss für das Jahr 2020 
geprüft hat. 



Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Duisburg zum 31.12.2020 

 

 
 

RPA Duisburg - 21 - Juli 2022

5.3 Hinweise zu den Einzelabschlüssen der vAB 

5.3.1 DuisburgSport (DUSport) 

Die Prüfung des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
DuisburgSport wurde für das Jahr 2020 an eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
übertragen (DS 19-1116 vom 09.10.2019). Der mit dem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde am 
14.06.2021 durch den Rat der Stadt Duisburg festgestellt und die Betriebsleitung 
sowie der Betriebsausschuss für das Geschäftsjahr 2020 entlastet (DS 21-0647 
vom 10.06.2021). 
 
DuisburgSport wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung (Sondervermögen) in 
vollem Umfang konsolidiert. 
 
Es ergaben sich bei den Prüfungen keine maßgeblichen Beanstandungen, die 
Auswirkungen auf den Gesamtabschluss der Stadt Duisburg zum 31.12.2020 
haben. Bezüglich der Überleitungsbuchungen in den Jahresabschlüssen zwischen 
HGB-Bilanz (KB I) und NKF-Bilanz (KB III) konnten die aufgetretenen Fragen mit 
DuisburgSport in hinreichendem Maße erläutert und ausgeräumt werden. 
 
 

5.3.2 Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV-Konzern) 

Der testierte DVV-Konzernabschluss 2020 wurde nach den Bestimmungen des 
HGB (a. F.) in einen NKF-Einzelabschluss übergeleitet und in dieser Form als vAB 
in den Gesamtabschluss übernommen. 
 
Die wesentlichen Einflussgrößen auf Konzernebene sind die großen Gesellschaften 
Stadtwerke Duisburg AG, die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG sowie die 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH. 
 
Das Konzernergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3,215 Mio. EUR auf 
einen Jahresfehlbetrag von 6,776 Mio. EUR verschlechtert. Ursächlich ist hier im 
Wesentlichen eine außerplanmäßige Abschreibung bei einer Beteiligung. 
 
 

5.3.3 GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH (GEBAG) 

Der mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk geprüfte und testierte 
erstmalige Konzernabschluss (Zusammenfassung der Einzelabschlüsse der 
GEBAG und GEBAG Flächenentwicklungsgesellschaft mbH) zum 31.12.2020 
wurde am 14.06.2021 durch den Rat der Stadt Duisburg entgegengenommen und 
festgestellt. Zudem wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 an den 
Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. 
übertragen. 
 
Der GEBAG Konzern hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe 
von 5,443 Mio. EUR erwirtschaftet. 
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Der Grundstücks- & Immobilienbestand der GEBAG setzt sich überwiegend aus 
Grundstücken mit Wohnbauten, also vermieteten Wohnflächen, und Grundstücken 
mit Gewerbeimmobilien zusammen. Entsprechende Miet- und 
Nebenkostenzahlungen der Mieter prägen die Ertragslage maßgeblich. Zusätzlich 
erzielte die GEBAG bei Grundstücksgeschäften Buchgewinne. Das zweite 
Geschäftsfeld des GEBAG Konzerns die „Wohnbauflächenentwicklung“ wurde 
weiterhin durch die GEBAG FE ausgeführt und vorangetrieben. 
 
In 2020 wurden mehrere Neubauprojekte fertiggestellt, die eine Kapazität von zwei 
Mehrfamilienhäusern mit 33 Mietwohnungen und einer Kindertagesstätte 
aufweisen, welche in den Folgejahren zu Neuvermietungen und somit Mehrerträgen 
führen können. Zudem wurde neben den aktuell noch laufenden Projekten mit 
weiteren Neubauprojekten begonnen, die zukünftig zu einer Mehrung der 
Gesamtkapazität von 63 Wohnungen, verteilt auf vier Standorte führen sollen. Die 
Verbindlichkeiten stiegen um 93,111 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr, aufgrund 
der mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten der 
GEBAG FE, an. 
 
Rückstellungen für eine möglicherweise entstehende Verpflichtung gegenüber dem 
Land NRW (Fördergeber) für die Rückabwicklung des Projekts „Museum Küppers- 
mühle“ bestehen zum 31.12.2020 in Höhe von 3,874 Mio. EUR. 
 
 

5.3.4 Immobilien-Management Duisburg (IMD) 

Der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 
09.07.2021 versehene Jahresabschluss zum 31.12.2020 sowie der Lagebericht 
wurden in der Sitzung des Rates der Stadt am 25.11.2021 entgegengenommen und 
festgestellt (DS 21-0931). 
 
Die Bilanz des IMD zeichnet sich durch eine hohe Anlagenintensität aus. So wird 
die Aktivaseite mit 83,1 % durch das Anlagevermögen bestimmt. 
 
Der Immobilienbestand des IMD setzt sich überwiegend aus Immobilien für Schulen 
jeglicher Schulformen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, kulturellen und sozialen 
Einrichtungen, Verwaltungsgebäuden sowie Veranstaltungs- und Feuerwehrein-
richtungen zusammen. Insofern erbringt das IMD nahezu ausschließlich Leistungen 
für die Stadt Duisburg. Die entsprechenden Miet- und Nebenkostenzahlungen der 
Kernverwaltung und von DuisburgSport prägen die Ertragslage des IMD maßgeb-
lich. In der Konzernbetrachtung haben diese Erlöse des IMD allerdings keine Aus-
wirkungen, da sie im Rahmen der Aufwands- und Ertragskonsolidierungen sowohl 
zwischen den vollkonsolidierten vAB als auch mit der Kernverwaltung entsprechend 
verrechnet werden. 
 
 

5.3.5 Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum (WLM) 

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 
0,078 Mio. EUR ab, welcher mit dem Bilanzverlust aus Vorjahren in Höhe von 
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0,029 Mio. EUR verrechnet wurde. Somit beträgt der Bilanzgewinn zum Stichtag 
31.12.2020 0,049 Mio. EUR. 
 
Ausweislich des am 01.12.2020 beschlossenen Wirtschaftsplanes 2021 wird ein 
negatives Ergebnis in Höhe von 0,079 Mio. EUR erwartet. Derzeit ergeben sich 
keine Erkenntnisse, die Auswirkungen auf den Gesamtabschluss der Stadt 
Duisburg zum 31.12.2020 haben. Gleichwohl sieht die Fünfjahresplanung von 2020 
bis 2024 jährliche Fehlbeträge in Höhe von 0,060 Mio. EUR bis 0,119 Mio. EUR vor. 
Das Kuratorium hat diese Planung in seiner Sitzung am 29.05.2019 zur Kenntnis 
genommen. Die bereits begonnenen Arbeiten, die Bereiche Marketing, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken, um die Attraktivität des Museums kontinuierlich 
zu steigern, um so Förderer, Sponsoren und Mäzene zu gewinnen, werden weiter 
fortgeführt. 
 
Am 14.03.2020 hat die Stiftung das Museum aufgrund der Covid-19-Pandemie für 
den laufenden Publikumsverkehr geschlossen und somit auf die Vorgaben der 
Bundesregierung reagiert. Die bis zum heutigen Tag anhaltende Pandemie wird 
zwangsläufig Auswirkungen auf die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Jahres 2021 für die Stiftung WLM haben, die derzeit noch nicht 
verlässlich abgeschätzt werden können. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung der 
Stiftung WLM bleibt zunächst abzuwarten. 
 
 

5.3.6 Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (WBD-AöR) 

Die Prüfung des Jahresabschlusses der WBD-AöR wurde für das Jahr 2020 an eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übertragen. Dies ergibt sich aus der DS 20-0492 
vom 08.06.2020. Mit DS 21-0839 vom 30.08.2021 wurde der ordnungsgemäße 
Abschluss dem Rat der Stadt Duisburg zur Entscheidung vorgelegt. In der 
öffentlichen Ratssitzung vom 27.09.2021 hat der Rat der Stadt Duisburg die 
Entlastung des Vorstandes einstimmig beschlossen. 
 
Die WBD-AöR wird in vollem Umfang konsolidiert. 
 
Es ergaben sich bei den Prüfungen keine Beanstandungen. Bezüglich der 
Überleitungsbuchungen in den Jahresabschlüssen zwischen HGB-Bilanz (KB I) und 
NKF-Bilanz (KB III) für die WBD-AöR waren diese nachvollziehbar. 
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6 Ordnungsmäßigkeit des Gesamtabschlusses 

Im Gesamtabschluss einer Kommune ist die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragsgesamtlage der Kernverwaltung selbst und der konsolidierten vAB so 
darzustellen, als wären diese eine Einheit. Dies setzt die Zusammenfassung der 
Jahresabschlüsse der Kernverwaltung und der vAB zum Konzern Stadt Duisburg 
voraus. Danach hat der Konzern so Rechnung zu legen, als bilde er eine einzige 
wirtschaftliche Einheit. 
 
Der dem RPA zur Prüfung vorgelegte Entwurf des Gesamtabschlusses zum 
31.12.2020, bestehend aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamt-
anhang, Gesamtlagebericht sowie Gesamteigenkapitalspiegel und Kapitalfluss-
rechnung ist nach den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW vollständig 
aufgestellt worden. Die Gesamtbilanz und die Gesamtergebnisrechnung sind 
ordnungsgemäß aus den erstellten Abschlüssen und Überleitungsrechnungen der 
konsolidierten vAB und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden. Die 
Konsolidierungsbuchungen wurden entsprechend den gesetzlichen Regelungen 
durchgeführt und im Anhang zutreffend dargestellt. 
 
Die Gesamtbilanz und die Gesamtergebnisrechnung sind gemäß 
§ 50 Abs. 3 KomHVO NRW entsprechend den Regelungen für den Jahres-
abschluss der Kommunen zu gliedern, soweit ihre Eigenarten keine Abweichungen 
bedingen. Diese Vorgaben wurden erfüllt. Die Gesamtbilanz zum 31.12.2020 und 
die Gesamtergebnisrechnung 2020 (siehe Anlagen 1 und 2 dieses Berichtes) sind 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gegliedert und entsprechen in ihrem 
Aufbau den vom Innenministerium vorgegebenen Mustern. Die gesetzlichen 
Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften gemäß § 50 Abs. 3 KomHVO NRW 
wurden eingehalten. 
 
Der Gesamtanhang enthält im Wesentlichen Angaben zum Konsolidierungskreis, 
zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und zur Aufgliederung einzelner 
Posten aus dem Gesamtabschluss 2020. 
 
Im Konsolidierungskreis sind die voll zu konsolidierenden Gesellschaften unter 
Einbeziehung der assoziierten Unternehmen vollständig dargestellt worden. Es 
wurden darüber hinaus die vAB aufgeführt, die unter Berücksichtigung von Wesent-
lichkeitsgesichtspunkten nicht konsolidiert wurden. Hinsichtlich der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden wurden die im NKF zugelassenen Methoden ange-
wendet. Diesbezüglich wurden die für den Gesamtabschluss wesentlichen 
Vorschriften und Sonderregelungen der KomHVO NRW zugrunde gelegt. 
 
Der Gesamtabschluss enthält als Anlage 7 eine Gesamtkapitalflussrechnung 
gemäß § 50 Abs. 1 KomHVO NRW, die unter Beachtung des Deutschen 
Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) erstellt wurde. Die Kapitalflussrechnung 
soll über die finanzielle Entwicklung des Konzerns Stadt ergänzende Angaben 
machen, die aus dem Gesamtabschluss nicht oder nicht unmittelbar entnommen 
werden können. Sie gibt innerhalb der Abrechnungsperiode des Jahres 2020 
Aufschluss über die Liquiditätssituation des Konzerns Stadt Duisburg. 
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Bei der Gesamtkapitalflussrechnung werden die aus den Aktivitäten der Stadt und 
der voll zu konsolidierenden Gesellschaften resultierenden Geschäftsvorfälle in 
gemeindlichen Zahlungsströmen erfasst. Für den Bereich der laufenden 
Geschäftstätigkeiten wurde die indirekte Methode gewählt; das bedeutet, dass das 
Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung zugrunde gelegt und um die 
zahlungsunwirksamen Vorgänge bereinigt wurde. Das betrifft z. B. Ab- und 
Zuschreibungen, Änderungen der Rückstellungen oder Auflösungen von 
Sonderposten. 
Für die Bereiche Investitions- und Finanzierungstätigkeit wurde die direkte Methode 
gewählt. Das bedeutet, dass die einzelnen Positionen der Finanzrechnungen der 
Stadt Duisburg und aller voll zu konsolidierenden Gesellschaften aufsummiert 
wurden. 
 
Somit gliedern sich die Zahlungsströme wie folgt: 
 
- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 
- Cashflow aus Investitionstätigkeit 
- Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 
 
Von der Stadtkämmerei (Amt 20) wurden für die vAB und für die Kernverwaltung 
folgende Cashflows errechnet. 
 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit   232.464 Mio. EUR 
Cashflow aus Investitionstätigkeit            - 169.920 Mio. EUR 
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit            -   78.906 Mio. EUR 
Cashflow gesamt               -   16.362 Mio. EUR 
 
Die zugrunde liegenden Werte wurden aus der Gesamtbilanz und der 
Gesamtergebnisrechnung abgeleitet.  
 
Der Gesamtabschluss besteht gemäß § 50 Abs. 1 KomHVO NRW u. a. aus dem 
Eigenkapitalspiegel und dem Gesamtanhang. Der Gesamtanhang wird gemäß 
§ 50 Abs. 3 KomHVO NRW um einen Verbindlichkeitenspiegel ergänzt, welcher der 
Mindestgliederung des § 48 KomHVO NRW entspricht. Außerdem sind zum 
besseren Verständnis ein für den Gesamtabschluss nicht vorgeschriebener 
Anlagen- und Rückstellungsspiegel beigefügt. 
 
Die vorgelegten Eigenkapital- und Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2020 
entsprechen in ihrem Aufbau dem auf Grundlage der Bestimmungen der 
KomHVO NRW vom MHKBG NRW jeweiligen verbindlichen Muster. 
 
Die im Gesamteigenkapitalspiegel dargestellten Werte wurden mit den Angaben in 
der Gesamtergebnisrechnung und -bilanz 2020 verglichen. Es wurden keine 
Abweichungen festgestellt. 
 
Der Gesamtlagebericht entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. Er steht in 
Einklang mit dem Gesamtabschluss sowie mit den vom RPA bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Stadt Duisburg. Die wesentlichen 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung, auch bezogen auf die vAB, 
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sollten - wie im Vorjahr bereits angeregt - im nächsten Gesamtabschluss stärker im 
Hinblick auf die Auswirkungen bundesweiter Entwicklungen auf die Stadt Duisburg 
ausgerichtet werden, sofern detaillierte Informationen vorhanden sein werden. 
 
Nach § 117 Abs. 1 GO NRW ist ein Beteiligungsbericht nur zu erstellen, wenn die 
Gemeinde von der Aufstellung des Gesamtabschlusses befreit ist. Der Gesamt-
abschluss muss jedoch zu sämtlichen vAB in öffentlich-rechtlicher und privat-
rechtlicher Form gemäß § 52 Abs. 1 Satz 6 eine Aufstellung nach § 53 KomHVO 
NRW enthalten. 
 
Die Aufstellung ist als Anlage 8 der DS 21-1489 vom 01.02.2022 beigefügt. Es 
werden alle städtischen Gesellschaften und Beteiligungen aufgeführt, auch wenn 
sie nicht dem Konsolidierungskreis angehören. Die Aufstellung ergänzt den im 
Gesamtabschluss vermittelten Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Gesamt-
lage der Kommune. 
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V Bestätigungsvermerk 

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung wird folgender uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
An die Stadt Duisburg 
 
Prüfungsurteile 

 
Die Rechnungsprüfung hat den Gesamtabschluss der Stadt Duisburg zum 
31. Dezember 2020, bestehend aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnis-
rechnung, dem Gesamteigenkapitalspiegel und der Gesamtkapitalflussrechnung für 
das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem 
Gesamtanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden, geprüft. Darüber hinaus hat die Rechnungsprüfung den beigefügten 
Gesamtlagebericht geprüft. 
 
Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Gesamt-
abschluss den haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie sie ergänzende orts-
rechtliche Bestimmungen oder sonstige Satzungen. Der Gesamtabschluss 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragsgesamtlage der Stadt Duisburg. 
 
Der Gesamtlagebericht steht in Einklang mit dem Gesamtabschluss und vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamt-
lage der Stadt Duisburg. Er stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts geführt. Die Prüfung hat keine 
Tatsachen ergeben, die der Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat 
entgegenstehen. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
Die Rechnungsprüfung hat die Prüfung des Gesamtabschlusses und des 
Gesamtlageberichts in Übereinstimmung mit § 59 Abs. 3 i. V. m. § 102 Abs. 11 
GO NRW in Anlehnung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Verantwortung 
der Rechnungsprüfung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung der Rechnungsprüfung für die Prüfung des Gesamtabschlusses 
und des Gesamtlageberichts“ des Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Die örtliche Rechnungsprüfung ist nach § 101 Abs. 2 GO NRW bei der 
Erfüllung der ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und an Weisungen 
nicht gebunden. Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die 
Prüfungsurteile zum Gesamtabschluss und zum Gesamtlagebericht zu dienen. 
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Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Gesamtabschluss und den 

Gesamtlagebericht 

 
Der Entwurf des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts wird nach 
§ 116 Abs. 1 GO NRW vom Stadtkämmerer aufgestellt und dem Oberbürger-
meister zur Bestätigung vorgelegt. 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich dafür, dass der Gesamtabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
gesamtlage der Gemeinde vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die 
Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 
Gesamtlageberichts und dass dieser insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gemeinde vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Gesamtabschluss 
in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er 
als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Gesamtlageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Gesamtlage-
bericht erbringen zu können. 
 
 
Verantwortung der Rechnungsprüfung für die Prüfung des 

Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts 

 
Das Ziel der Rechnungsprüfung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
ob der Gesamtabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und ob der Gesamtlagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Gesamtabschluss und mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Darüber hinaus soll ein Bestätigungsvermerk erteilt werden, der die 
Prüfungsurteile zum Gesamtabschluss und zum Gesamtlagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW in Anlehnung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
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Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 
Während der Prüfung wird pflichtgemäßes Ermessen ausgeübt und eine kritische 
Grundhaltung bewahrt. Darüber hinaus 
 
- identifiziert und beurteilt die Rechnungsprüfung die Risiken 

wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im 
Gesamtabschluss und im Gesamtlagebericht, plant und führt 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch. Die Rechnungs-
prüfung erlangt Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 
- gewinnt die Rechnungsprüfung ein Verständnis von dem für die Prüfung des 

Gesamtabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Gesamtlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind. 

 
- beurteilt die Rechnungsprüfung die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 

Inhalt des Gesamtabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Gesamtabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der 
Gemeinde vermittelt. 

 
- beurteilt die Rechnungsprüfung den Einklang des Gesamtlageberichts mit dem 

Gesamtabschluss und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde. 
 
- führt die Rechnungsprüfung Prüfungshandlungen zu den vom gesetzlichen 

Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Gesamtlagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzieht die 
Rechnungsprüfung dabei insbesondere die zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilt die sachgerechte Ableitung der Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu diesen Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen wird nicht abgegeben. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Allgemeine Grundlagen 
 
Die Stadt Duisburg, Burgplatz 19 in 47051 Duisburg, hat in jedem Haushaltsjahr für 
den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen. Er be-
steht aus der Gesamtergebnisrechnung, also der Aufstellung der erfassten Erträge 
und Aufwendungen, sowie der Gesamtbilanz, dem Gesamtanhang, der Kapitalfluss-
rechnung, dem Eigenkapitalspiegel und ist um einen Gesamtlagebericht zu ergän-
zen.  
 
Zum Gesamtabschluss hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss und die Jahresab-
schlüsse des gleichen Geschäftsjahres ihrer verselbständigten Aufgabenbereiche 
(vAB) in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. 
 
Aufgestellt wird der Gesamtabschluss nach den maßgeblichen Vorschriften aus Ge-
meindeordnung NRW (GO), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO), Han-
delsgesetzbuch in der Fassung vom 23. Juni 2017 (HGB) und der Gesamtabschluss-
richtlinie des Konzerns Stadt Duisburg.  
 
Zum Zwecke einer klareren Darstellung sind verschiedene Posten der Gesamtbilanz 
und der Gesamtergebnisrechnung zusammengefasst worden. Hier im Anhang wer-
den diese Posten gesondert ausgewiesen und erläutert. Die Gesamtergebnisrech-
nung ist nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) 
gegliedert. 
 
Der Gesamtabschluss wird in Euro aufgestellt. Alle Beträge sind  soweit nicht an-
ders angegeben  in Euro (EUR) ausgewiesen.  
 
Der vorliegende Abschluss bezieht sich auf das Geschäftsjahr 2020 (1. Januar bis 
31. Dezember).  
 
Aufstellung, Vollständigkeit und Richtigkeit des Gesamtabschlusses sowie des Ge-
samtlageberichts liegen in der Verantwortung des Oberbürgermeisters der Stadt  
Duisburg. 
 
Der Gesamtabschluss des Konzerns Stadt Duisburg wird vom Rechnungsprüfungs-
ausschuss der Stadt Duisburg gem. § 116 Abs. 9 GO NRW geprüft.  
 
Erstellt wurde der Gesamtabschluss mit Hilfe der Konsolidierungssoftware 
IDL.Konsis der Firma IDL GmbH Mitte, Schmitten.  
 
Auf die Angabe der Organe und Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes sowie 
der Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 3 GO NRW wird verzichtet, da die Informationen 
bereits im Einzellagebericht der Kernverwaltung dargestellt werden, auf den hiermit 
verwiesen wird. 
 
  



Gesamtanhang 2020 der Stadt Duisburg 
 

4 
 

 
Konsolidierungskreis des Konzerns Stadt Duisburg 
 
In den Gesamtabschluss sind, neben der Stadt Duisburg, alle wesentlichen verbun-
denen verselbständigten Aufgabenbereiche (vAB) einbezogen. Wesentliche assozi-
ierte Unternehmen werden nach der Equity-Methode bilanziert. 
 
VAB, die aus Konzernsicht von untergeordneter Bedeutung sind, werden unter An-
wendung des § 116b GO NRW nicht konsolidiert und unter den Finanzanlagen auf 
der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.  
 
Bei der Beurteilung der untergeordneten Bedeutung wurde ein mehrdimensionaler 
Ansatz gewählt, bei dem u.a. die Kriterien Bilanzsumme, Ergebnis und Verschuldung 
herangezogen wurden.  
 
Im Berichtsjahr wurden folgende vAB zusätzlich zur Stadt Duisburg in den Gesamt-
abschluss miteinbezogen:  
 
Vollkonsolidierte vAB: 

- Immobilien Management Duisburg (IMD)  eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
- DuisburgSport (DuSport)  eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
- Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH  Konzern (DVV) 
- Wirtschaftsbetriebe Duisburg  Anstalt des öffentlichen Rechts (WBD-AöR) 
- GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH 
- Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum (SWLM) 

 
Assoziierte Unternehmen (Einbeziehung nach der Equity-Methode1) 

- Duisburger Hafen AG  Konzern (duisport) 
 
Nachfolgende vAB wurden aufgrund des Grundsatzes der Wesentlichkeit nicht kon-
solidiert: 
 
Verbundene Unternehmen: 

- Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH  
- Duisburg Kontor GmbH  
- filmforum GmbH (filmforum) 
- Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH & Immobilien KG (DBV 

Immo KG) 
- SD Schulbaugesellschaft Duisburg mbH (vormals ISD Immobilien Service Du-

isburg GmbH, Umfirmierung in 2020)  
- DEG Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH  
- DIG Duisburger Infrastrukturgesellschaft mbH 
- MSV Duisburg Stadionprojekt GmbH & Co. KG 
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH (GFW) 

 
Beteiligungen: 

- Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung gGmbH (DUW) 
 

1 Die Equity-Methode ist dadurch charakterisiert, dass der Wertansatz für den gemeindlichen Betrieb, ausgehend 
von den historischen Anschaffungskosten, in den Folgejahren entsprechend der Entwicklung des anteiligen bilan-
ziellen Eigenkapitals des assoziierten Unternehmens fortgeschrieben wird.  
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- Deutsche Oper am Rhein gGmbH (DOR) 
- Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) 
- IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH 
- Sana Kliniken Duisburg GmbH (bis 2015 - Assoziiertes Unternehmen) 

 
Die Stadt Duisburg ist mittelbar Trägerin der örtlichen Sparkasse. Diese wird mitsamt 
ihrer Beteiligungen und ihr zugehörigen Betriebe gem. § 1 Abs. 1 S. 2 Sparkassen-
gesetz NRW nicht konsolidiert. Ebenso nicht konsolidiert wird der Sparkassenzweck-
verband der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort. 
 

Überblick über die in den Gesamtabschluss einbezogenen vAB 
 
Vollkonsolidierungskreis 
 
Die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV-Konzern ist 
als 100%ige Tochter der Stadt Duisburg eine bedeutende Beteiligung im Sinne der 
§§ 116 Abs. 3 GO NRW und 51 KomHVO NRW. Sie erfüllt originäre Kernaufgaben 
der Kommune (ÖPNV, Stadtwerke etc.) und ist hinsichtlich des Umsatzes die bedeu-
tendste vAB der Stadt Duisburg. Der Konzern ist daher voll zu konsolidieren und hin-
sichtlich der Entwicklung des Konzerns Stadt Duisburg von großer Wichtigkeit.  
 
Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg  Anstalt des öffentlichen Rechts (WBD-AöR) 
ist eine bedeutende Beteiligung der Stadt Duisburg im Sinne der GO NRW. Die Stadt 
Duisburg ist alleinige Trägerin der Anstalt (100% Anteil). Die WBD-AöR erfüllt origi-
näre Kernaufgaben der Stadt Duisburg (Entsorgung etc.). Sie ist voll zu konsolidie-
ren.  
 
Das Immobilien Management Duisburg (IMD) hat als öffentlich-rechtlicher Betrieb 
wesentlichen Anteil am Gesamtabschluss und ist somit als bedeutend gem. GO 
NRW einzustufen. Es liegt zudem eine einheitliche Leitung der Stadt Duisburg vor, 
da es sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung handelt. Das IMD bilanziert 
den Großteil des bebauten, städtischen Immobilienvermögens und ist daher voll zu 
konsolidieren.  
 
Die Duisburger Baugesellschaft mbH (GEBAG) ist eine 100%ige Tochter der Stadt 
Duisburg und eine bedeutende Beteiligung im Sinne der GO NRW. Sie erfüllt origi-
näre Kernaufgaben der Kommune (Bereitstellung von Wohnraum etc.) und hat  ins-
besondere aufgrund des hohen Anlagevermögens - wesentlichen Anteil am Gesamt-
abschluss. Die GEBAG ist voll zu konsolidieren.  
 
Duisburg Sport (DuSport) ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Du-
isburg und steht somit auch unter einheitlicher Leitung der Kommune. DuSport hat 
keinen wesentlichen Anteil am Gesamtabschluss, wenn es darum geht, ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage zu vermitteln. Durch die Einbeziehung in den Vollkonsolidierungs-
kreis werden wichtige Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (Sport-
stätten) dargestellt. DuSport ist voll zu konsolidieren.  
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Die Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum (SWLM) ist eine Stiftung der Stadt Duis-
burg. Es liegt eine einheitliche Leitung der Kommune vor (Stadt Duisburg ist Haupt-
stifterin). Die SWLM hat keinen wesentlichen Anteil am Gesamtabschluss, wenn es 
darum geht, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln. Allerdings würden bei Nicht-
Einbeziehung wichtige Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (Kunst-
gegenstände, Kulturdenkmäler) nicht dargestellt. Um dies zu vermeiden, ist die 
SWLM voll zu konsolidieren. 
 
At-Equity-Konsolidierung 
 
Die Duisburger Hafen AG  duisport ist eine bedeutende Beteiligung im Sinne der 
GO NRW und hat wesentlichen Anteil am Gesamtabschluss. Allerdings liegt zum 
einen keine einheitliche Leitung der Stadt Duisburg vor (33,33% der Anteile fallen auf 
die Stadt) und auch die im Prüfschema genannten Kontrollmöglichkeiten finden auf 
die AG keine Anwendung.  
 
Jedoch kann die Kommune maßgeblichen Einfluss auf die AG ausüben. Die duisport 

 AG ist somit nach der Equity-Methode einzubeziehen und als assoziiertes Unter-
nehmen auszuweisen.  
 
Die in den Konzernabschluss einbezogenen Abschlüsse der vAB werden nach ein-
heitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gemäß den Vorschriften des 
NKF im Gesamtabschluss abgebildet (siehe Konsolidierungsgrundsätze). 
 
Überblick über die nicht einbezogenen vAB 
 
Verbundene Unternehmen 
 
Die Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (DKH), ehemals Duisburg Marke-
ting GmbH (DMG), ist eine 100%ige Beteiligung der Stadt Duisburg. Die DKH erfüllt 
Aufgaben der Stadt Duisburg im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Vermark-
tung von Veranstaltungsstätten auf dem Gebiet der Stadt Duisburg, insbesondere 
der Mercatorhalle im City-Palais sowie des Landschaftsparks Duisburg-Nord. Das 
Geschäftsvolumen, die Bilanzsumme und der Wert der Verbindlichkeiten umfassen 
allerdings jeweils nur einen geringen Anteil des Gesamtvolumens im Konzern Stadt 
Duisburg. An die DKH wird zwar jährlich ein Verlustausgleich geleistet, dieser macht 
aber nur einen geringen Anteil der Aufwendungen der Stadt Duisburg aus. Insgesamt 
ist die DKH also von untergeordneter Bedeutung, wenn ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzge-
samtlage der Stadt vermittelt werden soll.  
 
Die Duisburg Kontor GmbH (DK), ehemals FrischeKontor Duisburg GmbH (FKD), 
ist eine 100%ige Beteiligung der Stadt Duisburg. Das Betreiben von Märkten sowie 
eines Fleischzentrums, die Organisation von Veranstaltungen und die Förderung des 
Tourismus sind keine originären Aufgaben von Kommunen. Das Geschäftsvolumen, 
die Bilanzsumme und der Wert der Verbindlichkeiten von DK umfassen jeweils nur 
einen geringen Anteil des Gesamtvolumens im Konzern Stadt Duisburg. An die DK 
wird zwar jährlich ein Verlustausgleich geleistet, dieser macht aber nur einen gerin-
gen Anteil der Aufwendungen der Stadt Duisburg aus. Insgesamt ist die DK also von 
untergeordneter Bedeutung, wenn ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
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sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der 
Stadt vermittelt werden soll. 
 
Die filmforum GmbH Kommunales Kino & filmhistorische Sammlung der Stadt 
Duisburg (filmforum) ist eine 100%ige Beteiligung der Stadt Duisburg. Die Gesell-
schaft erfüllt keine originäre Aufgabe der Stadt. Es gibt keine Beschränkung der 
Ausübung der Rechte der Stadt als Muttergesellschaft. Da das Eigenkapital die We-
sentlichkeitsgrenze von 1 Mio. Euro unterschreitet, ist die Gesellschaft von unterge-
ordneter Bedeutung, wenn ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt vermittelt 
werden soll. 
 
Die Stadt Duisburg ist alleinige Kommanditistin der Duisburger Bau- und Verwal-
tungsgesellschaft mbH (DBV) & Co. Immobilien KG (DBV Immo KG) und hat 
somit die einheitliche Leitung der Gesellschaft. Persönlich haftende Gesellschafterin 
(Komplementärin) ist die Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (DBV), 
eine 100%ige Tochtergesellschaft der GEBAG. Das Geschäftsvolumen, die Bilanz-
summe und der Wert der Verbindlichkeiten umfassen jeweils nur einen geringen An-
teil des Gesamtvolumens im Konzern Stadt Duisburg. Darüber hinaus ist der aktive 
Geschäftsbetrieb eingestellt worden. Insgesamt ist die DBV Immo KG von unterge-
ordneter Bedeutung, wenn ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt vermittelt 
werden soll.  
 
Die Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH (DEG) hat keinen wesentlichen Anteil 
am Gesamtabschluss. Die DEG ist von untergeordneter Bedeutung, wenn ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzgesamtlage der Stadt vermittelt werden soll. Des Weiteren emp-
fiehlt das Modellprojekt auf die Vollkonsolidierung von Servicebetrieben zu verzich-
ten, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: Leistungserbringung im Wesentlichen für die 
Kommune bzw. den Konzern, kein oder nur geringes Sachanlagevermögen, keine 
oder nur geringe langfristige Fremdverbindlichkeiten, ein ausgeglichenes Jahreser-
gebnis. Diese Kriterien sind bei der DEG erfüllt. 
 
Die DIG Duisburger Infrastrukturgesellschaft mbH (DIG) ist in 2019 gegründet 
worden und hat keinen wesentlichen Anteil am Gesamtabschluss. Mit einem gerin-
gen Eigenkapital und nur geringem Sachanlagevermögen ist die Gesellschaft als 
Dienstleister für die Stadt im Bereich von großen Infrastrukturprojekten tätig. Die DIG 
ist von untergeordneter Bedeutung, wenn ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der 
Stadt vermittelt werden soll.  
 
Die MSV Duisburg Stadionprojekt GmbH & Co. KG ist eine Tochtergesellschaft, 
an der die Stadt Duisburg insgesamt einen Anteil von 50,1 % (unmittelbar 16,8 %, 
mittelbar über die DBV KG 33,3 %) hält. Die MSV Duisburg Stadionprojekt GmbH & 
Co. KG ist Besitzgesellschafterin der Schauinsland-Reisen-Arena. Einzige Mieterin 
ist die Profifußballgesellschaft des MSV Duisburg e. V. Die Gesellschaft erfüllt keine 
originäre Aufgabe der Stadt Duisburg und ist von untergeordneter Bedeutung, wenn 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt vermittelt werden soll. 
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Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH (GFW) ist eine Tochter-
gesellschaft der Stadt Duisburg der Aufgaben mit geringem Volumen übertragen 
wurden. In seiner Sitzung am 15.09.2020 hat der Rat der Stadt Duisburg (DS 20-
0901) die Neuausrichtung und Neustrukturierung der GFW, die u.a. auch eine Auf-
stockung des städtischen Anteilsbesitzes von 50 auf 75 % sowie eine Erhöhung der 
Nachschüsse vorsieht, beschlossen. Bis zum 31.12.2020 konnte die Stadt ihre Betei-
ligungsquote durch den Erwerb zusätzlicher Anteile bereits auf 68,23 % erhöhen, 
sodass die GFW nicht mehr den Beteiligungen, sondern den verbundenen Unter-
nehmen zuzuordnen ist. Da das Eigenkapital weiterhin die Wesentlichkeitsgrenze 
von 1 Mio. Euro unterschreitet, ist die Gesellschaft von untergeordneter Bedeutung, 
wenn ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt vermittelt werden soll. 
 
Alle vorgenannten vAB werden mit Ihrem Beteiligungsbuchwert aus dem Einzelab-

-
 

 
 
 
Beteiligungen 
 
Die Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung gGmbH (DUW) ist eine 
50%ige Tochtergesellschaft der Stadt Duisburg. Die Stadt Duisburg hat in der Ge-
sellschafterversammlung nicht die Stimmmehrheit. Es gibt keine Beschränkung der 
Ausübung der Rechte der Stadt als Muttergesellschaft. Das Geschäftsvolumen, die 
Bilanzsumme und der Wert des Unternehmens umfassen jeweils nur einen geringen 
Anteil des Gesamtvolumens aller Finanzanlagen. Insgesamt ist die Gesellschaft von 
untergeordneter Bedeutung, wenn ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt ver-
mittelt werden soll.  
 
Die Stadt Duisburg ist an der Deutsche Oper am Rhein gGmbH (DOR, Rheinoper) 
lediglich mit 45% beteiligt. Das Geschäftsvolumen, die Bilanzsumme und der Wert 
des Unternehmens umfassen jeweils nur einen geringen Anteil des Gesamtvolumens 
aller Finanzanlagen. Insgesamt ist die Gesellschaft von untergeordneter Bedeutung, 
wenn ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt vermittelt werden soll.  
 
Die Stadt Duisburg ist an der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) le-
diglich mit rd. 8,2% beteiligt. Das Geschäftsvolumen, die Bilanzsumme und der Wert 
des Unternehmens umfassen jeweils nur einen geringen Anteil des Gesamtvolumens 
aller Finanzanlagen. An die FMR wird jährlich ein Zuschuss bezogen auf die Be-
triebsstätte Revierpark Mattlerbusch der FMR geleistet, dieser entspricht aber nur 
einem geringen Anteil der Aufwendungen der Stadt. Insgesamt ist die Gesellschaft 
also von untergeordneter Bedeutung, wenn ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der 
Stadt vermittelt werden soll. 
 
Die Stadt Duisburg ist an der IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH lediglich mit 11,6% 
beteiligt. Das Geschäftsvolumen, die Bilanzsumme und der Wert des Unternehmens 
umfassen jeweils nur einen geringen Anteil des Gesamtvolumens aller Finanzanla-
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gen. An die IGA gGmbH wird jährlich ein Zuschuss geleistet, dieser entspricht aber 
nur einem geringen Anteil der Aufwendungen der Stadt. Insgesamt ist die Gesell-
schaft also von untergeordneter Bedeutung, wenn ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtla-
ge der Stadt vermittelt werden soll. 
 
Die Stadt Duisburg ist an der Sana Kliniken Duisburg GmbH (ehemals Klinikum  
Duisburg GmbH) nur mit 1% beteiligt. Die Gesellschaft ist von untergeordneter Be- 
deutung, wenn ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt vermittelt werden soll. 
 
Die SD Schulbaugesellschaft Duisburg mbH, ehemals ISD Immobilien Service 
Duisburg GmbH (Umfirmierung in 2020), ist eine 100%ige Beteiligung der Stadt Du-
isburg und hat keinen wesentlichen Anteil am Gesamtabschluss. Mit einem geringen 
Eigenkapital und nur geringem Sachanlagevermögen ist die Gesellschaft als Dienst-
leister für die Stadt in Schulraumerweiterungen insbesondere im Bereich der Schul-
neu- und ergänzungsbauten tätig. Die SD ist von untergeordneter Bedeutung, wenn 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt vermittelt werden soll. 
 
Alle vorgenannten, d. h. nicht einbezogenen vAB werden mit ihrem Beteiligungs-
buchwert aus dem Einzelabschluss der Stadt Duisburg zum 31.12.2020 auf der Ak-

 
 
Die nachfolgenden Übersichten zeigen eine grafische Darstellung des Konsolidie-
rungskreises des Konzerns Stadt Duisburg. 
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Vorbemerkung 
 
Der Gesamtabschluss basiert grundsätzlich auf Grundlage der geprüften Einzelab-
schlüsse.  
 
Konsolidierungsgrundsätze 
 
Die in den Konzernabschluss einbezogenen Abschlüsse der vAB werden nach ein-
heitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gemäß den Vorschriften des 
NKF im Gesamtabschluss abgebildet. Die voll zu konsolidierenden vAB wurden 
dafür in einem ersten Schritt zum Erstkonsolidierungszeitpunkt 01.01.2010 nach der 
Neubewertungsmethode neu bewertet. In einem zweiten Schritt erfolgte sodann die 
Fortschreibung dieser Werte mittels bestimmter, gesetzlich vorgeschriebener Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden (s. u.). Bei der Neubewertung zum Erstkonsoli-
dierungszeitpunkt entstanden im Rahmen der Kapitalkonsolidierung folgende aktive 
und passive Unterschiedsbeträge:  
 
Aktive Unterschiedsbeträge: 
  Bemerkung: 

- DVV-Konzern 22.149.738,95 EUR Der aktive Unterschiedsbetrag 
(Firmenwert) resultiert aus dem 
Bereich der Stadtwerke. Er ergibt 
sich als Differenz zwischen dem 
Ertragswert und dem Zeitwert. 
Faktoren, die zur Bildung eines 
Firmenwertes führen können, 
sind Know-How, gutes Manage-
ment, Marktstellung und Kunden-
stamm.  

- WLM 11.988,85 EUR Systematische Differenz 
Summe 22.161.727,80 EUR  

 
Passive Unterschiedsbeträge: 
  Bemerkung: 

- IMD 108.454.831,21 EUR Hebung stiller Reserven  
- DuSport 1.425.091,30 EUR Die Differenz entsteht, da der 

Bilanzansatz DuSport in der 
städtischen Bilanz zum 
31.12.2009 aufgrund einer 
Hochrechnung abgewertet wur-
de. Der tatsächlich eingetretene 
Fehlbetrag v. DuSport fiel gerin-
ger aus, weswegen das Eigen-
kapital höher als der Bilanzan-
satz ist.  

- DVV-Konzern 2.740.540,65 EUR Erstkonsolidierung der Zoo Du-
isburg gGmbH in 2019 

- WBD-AöR 32.274.690,50 EUR Hebung stiller Reserven 
- GEBAG 46.789.731,54 EUR Hebung stiller Reserven 

Summe 191.684.885,20 EUR  
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Die aktiven Unterschiedsbeträge sind auf der Aktivseite unter dem Anlagevermögen, 
bei den Geschäfts- oder Firmenwerten als Geschäftswert Kapitalkonsolidierung aus-
gewiesen. Sie werden linear über 15 Jahre abgeschrieben und betragen nunmehr 
5.909.794,09 EUR.  
 
Die passiven Unterschiedsbeträge aus Kapitalkonsolidierung finden sich zwischen 
dem Eigenkapital und den Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz in Höhe von 
191.684.885,20 EUR.  
 
Aufwendungen und Erträge sowie Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den 
vollkonsolidierten vAB wurden eliminiert. Zwischenergebnisse waren nicht herauszu-
rechnen. 
 
Im Rahmen der Schulden- sowie der Aufwands- und Ertragskonsolidierung wurden 
Differenzen über 1,1 Mio. EUR geklärt. Es ergab sich für die Schuldenkonsolidierung 
ein zu bereinigender Betrag per Gesamtsaldo von 30.113.847,17 EUR und für die 
Aufwands- und Ertragskonsolidierung ein Betrag per Gesamtsaldo in Höhe von 
32.064.338,59 EUR. Diese konnten saldiert in der Schuldenkonsolidierung bis auf 
insgesamt 1.078.300,20 EUR (verteilt auf 17 Sachverhalte) und in der Aufwands- und 
Ertragskonsolidierung bis auf 3.136.282,58 EUR (verteilt auf 19 Sachverhalte) aufge-
klärt werden. 
 
Auch die nach der Equity-Methode zu konsolidierenden vAB wurden prinzipiell zum 
Erstkonsolidierungszeitpunkt 01.01.2010 neu bewertet.  
 
Beim duisport-Konzern ergab die Neubewertung einen höheren Unternehmenswert 
in Höhe von 10.686 TEUR. Gem. § 312 Abs. 1 Satz 3 HGB (alte Fassung von 2002) 
darf der Wert die Anschaffungskosten für die Anteile an dem assoziierten Unterneh-
men nicht überschreiten. Somit wurde dem Beteiligungsbuchwert der Stadt der ent-
sprechend gleiche Betrag als anteiliges Eigenkapital des duisport-Konzerns gegen-
übergestellt. In der Bilanz wird daher kein Unterschiedsbetrag mehr ausgewiesen.  
 
Teilkonzerne 
 
Der DVV-Konzern sowie die GEBAG sind als Teilkonzern in den Gesamtabschluss 
einbezogen und voll konsolidiert worden. Die in der 7. Handreichung dafür aufgeführ-
ten Voraussetzungen sind gegeben: 
 

 Es wird ein vollständiger handelsrechtlicher Konzernabschluss aufgestellt. 
 Die Kapitalverflechtungen und Leistungsbeziehungen zwischen den im Teil-

konzern voll zu konsolidierenden Betrieben und anderen zu konsolidierenden 
gemeindlichen Betrieben wurden aufgedeckt und berücksichtigt. 

 Änderungen der Konsolidierungsstruktur wurden berücksichtigt. 
 Die im Teilkonzern aufgedeckten stillen Reserven werden fortgeschrieben. 

 
Als assoziiertes Unternehmen ist der duisport-
den; gem. den Vorschriften des § 312 Abs. 6 HGB erfolgt die Einbeziehung nicht auf 
Basis des Einzelabschlusses, sondern auf Basis des geprüften Konzernabschlusses. 
Auch hier waren stille Reserven bzw. stille Lasten zu heben.  
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Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Grundsätzlich sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden zum Einbezie-
hungsstichtag 01.01.2010 neu bewertet worden (s.o.). Dabei wurden nur die im NKF 
zugelassenen Methoden verwendet. Die Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirt-
schaftlichkeit wurden beachtet. Die Wertansätze werden auf Basis der nachfolgend 
dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fortgeschrieben. 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den fortgeführten Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten bilanziert. Sämtliche immateriellen Vermögenswerte weisen 
eine bestimmbare Nutzungsdauer auf und werden planmäßig linear abgeschrieben. 
Die Nutzungsdauern und Abschreibungsmethoden werden jährlich überprüft. 
 
Die Ermittlung der Wertansätze für das Sachanlagevermögen in der Eröffnungsbilanz 
ist gem. § 54 Abs. 1 KomHVO i.V.m. § 92 Abs. 2 GO NRW stichtagsbezogen auf der 
Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorgenommen worden. Bei der Er-
mittlung der Wertansätze der Vermögensgegenstände wurde hierbei grundsätzlich 
der Wiederbeschaffungszeitwert herangezogen. Grundlage für die Berechnung sind 
die (ursprünglichen) Anschaffungs- und Herstellungskosten des Vermögensgegen-
standes. Diese wurden dann auf den Bilanzstichtag hochgerechnet, wenn stille Re-
serven vorhanden waren. Entsprechend den Bestimmungen des § 36 KomHVO ist 
der Wertansatz für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung 
zeitlich begrenzt ist, im Rahmen der Zeitwertermittlung um planmäßige lineare Ab-
schreibungen unter Berücksichtigung der festgesetzten Restnutzungsdauern vermin-
dert worden. Diese Werte gelten als fortgeführte Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten. 
 
Zugänge des Sachanlagevermögens ab 01.01.2010 sind zu Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. 
Die Abschreibungen sind nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Ver-
mögensgegenstände bemessen und können der Abschreibungstabelle für den Kon-
zern Stadt Duisburg entnommen werden. Abschreibungen erfolgen mit Beginn des 
Folgemonats der Anschaffungen. 
 
Grundsätzlich wird die Einzelbewertung angewandt. Teilbereiche der Betriebs- und 
Geschäftsausstattung sowie Grünanlagen sind aus Vereinfachungsgründen nach 
dem Festwertverfahren gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO bewertet. Es handelt sich im 
Wesentlichen um 
 

1. Aufwuchs und Ausstattung von Forst- und Parkanlagen 
2. Einrichtungen in Schulen 
3. Einrichtungen in Kindertagesstätten 
4. Fahrzeugbeladungen Feuerwehr 
5. Büromobiliar 
6. Medienbestände der Stadtbibliothek 

 
Nach § 56 Abs. 3 KomHVO werden für die Kulturpflege bedeutsame Vermögensge-
genstände mit ihrem Versicherungswert, ansonsten mit dem einer dauerhaften Versi-
cherung zu Grunde zu legenden Wert angesetzt. Sonstige Kunstgegenstände, Aus-
stellungsgegenstände und andere bewegliche Kulturobjekte werden mit einem Erin-

t. 
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Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten oder 
Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht 
übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterlie-
gen, werden nach § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand verbucht. Bei der 
Kernverwaltung wird diese Regelung nur bis zu einem Betrag von 410 EUR in An-
spruch genommen.  
 
Die Erstbewertung der Wertpapiere des Anlagevermögens erfolgte in Höhe des an-
teiligen Stammkapitals, die der börsennotierten Aktien in Höhe des Tiefstkurses der 
vergangenen 12 Wochen, ausgehend vom Bilanzstichtag. Außerplanmäßige Ab-
schreibungen werden nach § 36 Abs. 6 KomHVO durchgeführt, wenn es sich um 
dauernde Wertminderungen handelt. Bei einer vorübergehenden Wertminderung ei-
ner Finanzanlage wird geprüft, inwieweit eine außerplanmäßige Abschreibung auf-
den niedrigeren Wert durchzuführen ist. 
 
Die Bewertung der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, 
die nicht in den Gesamtabschluss miteinbezogen werden, erfolgt mit Ausnahme von 
Einzelfällen, in denen die Ertragswertmethode anzuwenden ist, nach der Substanz-
wertmethode. Beteiligungen von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung sind 
nach der Eigenkapitalspiegelmethode bewertet. Sofern Beteiligungen ein negatives 
Eigenkapital ausweisen, wird ein Erinnerungswert angesetzt. 
 
Die Bewertung der Vorräte erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten. Der Wert 
der Vorräte wird am Jahresende über die Inventur ermittelt und die Bestandsverän-
derung aufwandserhöhend bzw. aufwandsmindernd gebucht. 
 
Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert un-
ter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt. 
 
Die liquiden Mittel sind zum Nennwert ausgewiesen. 
 
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete 
Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem 
Tag darstellen. 
 
Die Sonderposten beinhalten zweckgebundene Zuwendungen für bereits fertig ge-
stellte Vermögensgegenstände. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten 
erfolgt parallel zu den Abschreibungen auf den Vermögensgegenständen über die 
festgelegte Restnutzungsdauer.  
 
Die Rückstellungen wurden bei der Kernverwaltung nach dem Grundsatz des Wirk-
lichkeitsprinzips gebildet. Alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen 
berücksichtigen den am wahrscheinlichsten zutreffenden Wert. Die Pensionsrückstel-
lungen sind gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO nach den beamtenrechtlichen Vorschriften, 
bezogen auf den Bilanzstichtag bewertet, mit Ausnahme der seit dem 01.07.2008 
wirksamen Erhöhung der Versorgungsbezüge. Dieser Versorgungsaufwand, der 
nicht über die Rückstellung gedeckt ist, wird zukünftig über eine jährliche ratierliche 
Bereitstellung des Erhöhungsbetrages die Jahresergebnisse belasten. Der Rech-
nungszins für die Pensionsrückstellungen beträgt 5%. Die Beihilfen nach § 75 des 
Landesbeamtengesetzes sind pauschal mit 23%, bezogen auf die Rückstellungen 
von Versorgungsbezügen, ermittelt. 
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Bei dem Wirklichkeitsprinzip handelt es sich um eine Besonderheit der öffentlichen 
Rechnungslegung, auf eine Übertragung dieses auf die vABs wurde bei Erstellung 
des Gesamtabschlusses verzichtet. Bei diesen wurden die Rückstellungen weiterhin 
nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken 
und ungewisse Verpflichtungen gebildet. 
 
Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. 
Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. 
 
Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Bilanzstichtag 
ausgewiesen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag dar-
stellen.  
 
In dem Anlagespiegel sind in den Umbuchungsspalten ebenfalls Zugänge aus Ände-
rungen in dem Konsolidierungskreis enthalten.  
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Aufgliederung einzelner Posten aus dem Gesamtabschluss 
 
Der Konzern Stadt Duisburg weist zum 31.12.2020 eine  
 

Gesamtbilanzsumme von 7.883.957.098,13 EUR  
 
aus und schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem  
 

Gesamtjahresüberschuss von 136.901.072,76 EUR  
 
ab. Unter Berücksichtigung der Anteile Fremder am Jahresergebnis*1 ergibt sich als 
Gesamtjahresergebnis ohne anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis ein 
 
 Überschuss von 125.886.490,64 EUR.  
 
*1 im Jahresergebnis enthaltener, anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn oder der auf sie entfallende Verlust 

 
 
Aufgliederung der Bilanzpositionen 
 
Nachfolgend sind zu den Bilanzpositionen (Anlage 2) die einzelnen Gliederungs-
punkte aufgeschlüsselt. Die Nummerierung ist hierbei der Bilanz entnommen, Positi-
onen zu denen keine weitere Aufschlüsselung möglich ist, sind nicht dargestellt. 
 
A K T I V A 
 
1. Anlagevermögen 
 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände   
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 

Geschäfts- oder Firmenwert 5.909.794,08 7.387.242,60 

davon: Geschäftswert Kapitalkonsolidierung 5.909.794,08 7.387.242,60 

Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 8.800.603,47 7.456.023,35 
Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände 155.215,25 337.078,20 
 14.865.612,80 15.180.344,15 
Zu den sonstigen immateriellen Vermögensgegenständen zählen Konzessionen, 
Nutzungsrechte, Lizenzen und Software.  
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1.2 Sachanlagen 
 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 
Grünflächen 201.850.074,03 197.171.599,53 

Ackerland 32.740.560,49 34.396.330,55 

Wald, Forsten 17.731.421,18 18.480.564,00 
Sonstige unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

 
178.581.368,89 

 
181.686.697,21 

 430.903.424,59 431.735.191,29 
 
Unter den Grünflächen sind Park- und Grünanlagen, Kleingärten, Friedhöfe, Sportflä-
chen, Wasserflächen und Naturschutzflächen bilanziert.  
 
Unter der Position Ackerland werden sowohl der Grund und Boden des begünstigten 
Agrarlandes (besondere Flächen der Land- oder Forstwirtschaft) als auch die rein 
landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgewiesen. 
 
Unter den sonstigen unbebauten Grundstücken werden insbesondere das Bauland, 
Rohbau- und Bauerwartungsland sowie Grundstücke, für die Erbbaurechte vergeben 
worden sind, ausgewiesen. 
 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 
Kinder- und Jugendeinrichtungen 110.621.801,03 111.577.194,75 

Schulen 797.493.577,86 822.483.539,11 

Sportstätten 56.567.571,74 58.067.940,28 

Wohnbauten 563.076.993,37 544.149.255,99 

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen 5.450.387,63 5.653.275,68 

Grundstücke mit Mehrzweck- und Messehallen 51.208.100,94 53.242.013,26 
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, 
Geschäfts- und sonstigen Betriebsgebäuden 226.832.651,83 243.228.144,63 
 1.811.251.084,40 1.838.401.363,70 
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1.2.3 Infrastrukturvermögen   
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 375.479.333,81 374.337.576,58 
Brücken und Tunnel 142.446.944,18 145.708.372,11 
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 
Sicherheitsanlagen 77.904.786,75 83.232.122,49 
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs-
anlagen 634.234.162,03 606.953.914,57 
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 
Verkehrslenkungsanlagen 735.458.907,00 733.585.230,30 
Stromversorgungsanlagen 283.251.119,26 280.378.237,90 

Gasversorgungsanlagen 129.290.924,79 126.720.481,19 

Wasserversorgungsanlagen 121.308.805,09 107.780.718,42 

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 829.891.258,39 852.548.301,06 

 3.329.266.241,30 3.311.244.954,62 
 
 

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
Es handelt sich hierbei um einen Sammelposten, der sämtlichen Grund und Boden 
des gemeindlichen Infrastrukturvermögens enthält. Eine genaue Zuordnung auf die 
einzelnen Bilanzposten des Infrastrukturvermögens ist nicht erforderlich. 
 

Brücken und Tunnel 
Zu diesem Bilanzposten gehören Brücken, Tunnel, Durchlässe und sonstige Inge-
nieurbauwerke. Diese sind unabhängig von ihrer Nutzung für Fußgänger, Straßen- 
oder Schienenverkehr. 
 

Gleisanlagen 
Hierzu zählen sämtliche dem Betrieb des Streckennetzes unmittelbar dienende An-
lagen wie z.B. Gleisunterbau, Schienen, Oberleitungen, Signal- und Funkanlagen, 
Zugsicherungs- und Zuglenkungsanlagen.  
 

Versorgungsanlagen 
Zu den Versorgungsanlagen zählen Strom-, Gas- und Wasserversorgungsanlagen. 
Der Ausweis erfolgt getrennt.  
 
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  
Unter den Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind in erster Linie die 
Bauwerke der Stadtbahn, wie z.B. Bahnhöfe, Haltestellen, Rampen, Tunnel- und 
Brückenbauwerke erfasst. Darüber hinaus wurden wassertechnische Anlagen wie 
z.B. Hochwasserschutzanlagen, Deiche, Durchlässe und Verrohrungen angesetzt. 
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1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden   
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 
Bauten auf fremdem Grund und Boden 9.864.726,94 10.014.540,94 

 

 
Hierunter sind im städtischen Besitz befindliche Gebäude auf Erbbaurechtsgrundstü-
cken erfasst. 
 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 89.451.668,58 89.443.834,07 
Baudenkmäler 50,00 50,00 
Bodendenkmäler 127,00 126,00 
 89.451.845,58 89.444.010,07 
   
Diese Bilanzposition beinhaltet zum größten Teil Kunstgegenstände und Kultur-
denkmäler der Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum; außerdem Kunstgegenstände 
des Kultur- und Stadthistorischen Museums sowie des Museums der Deutschen Bin-
nenschifffahrt. 
 
 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 
Maschinen und technische Anlagen 98.807.527,05 97.785.295,18 

Spezialfahrzeuge 32.963.372,63 28.166.752,09 

Fahrzeuge für den ÖPNV 23.919.064,47 31.644.031,19 

Sonstige Fahrzeuge 9.561.706,58 7.864.555,40 

 165.251.670,73 165.460.633,86 
 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 
Geleistete Anzahlungen 0 0 

Anlagen im Bau 420.667.672,57 310.177.124,95 

 420.667.672,57 310.177.124,95 
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1.3 Finanzanlagen   
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 

Anteile an verbundenen Unternehmen 7.699.613,55 21.948.154,56 

Beteiligungen 42.101.564,38 45.439.934,88 

Assoziierte Unternehmen 329.514.127,00 330.882.212,70 

davon Unterschiedsbetrag   

Wertpapiere des Anlagevermögens 45.499.085,10 44.258.985,74 

Ausleihungen 20.142.149,58 72.575.922,91 

Sondervermögen 4.190.232,05 4.164.838,98 

Summe Finanzanlagen 449.146.771,66 519.270.049,77 
 
Unter den vorgenannten Positionen werden die Anteile an folgenden nicht vollkonso-
lidierten Unternehmen und Beteiligungen ausgewiesen. Diese sind mit dem Wert aus 
dem Einzelabschluss der Stadt Duisburg zum 31.12.2020 einbezogen.  
 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
 
Zum Anteilsvermögen der verbundenen Unternehmen zählen:  
 
 Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH  
 Duisburg Kontor GmbH  
 Sparkassenzweckverband der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort 
 filmforum GmbH (filmforum) 
 Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH & Immobilien KG (DBV Immo 

KG) 
 SD Schulbaugesellschaft Duisburg mbH (bis 2020: Immobilien Service Duisburg 

GmbH)  
 DEG Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH  
 DIG Duisburger Infrastrukturgesellschaft mbH 
 MSV Duisburg Stadionprojekt GmbH & Co. KG 
 Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH - GFW Duisburg - 

 
1.3.2 Beteiligungen 
 
Das Anteilsvermögen der Beteiligungen umfasst die Anteile an den nachstehend 
aufgeführten Gesellschaften: 
 
 Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung gGmbH (WfbM) 
 Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH 
 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) 
 Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH (GFW) 
 IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH 
 Sana Kliniken Duisburg GmbH (bis 2015 - Assoziiertes Unternehmen) 
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1.3.3 Assoziierte Unternehmen 
 
Nachfolgende Beteiligungen werden mit der At-Equity-Methode in den Gesamtab-
schluss einbezogen:  
 
 Duisburger Hafen AG - duisport 

 
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 
 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
 START NRW GmbH 
 Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG NIAG 
 ekz.bibliotheksservice GmbH 
 Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH 
 GVZ DUNI (inaktiv) 
 RWE AG, Stammaktien 
 Stadtbahn-Fonds 
 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR 
 Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister 
 PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH 
 d - NRW Anstalt öffentlichen Rechts 
 NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH 

 
 
1.3.6 Ausleihungen 
Unter den Ausleihungen sind langfristige Darlehen der Stadt Duisburg, die diese im 
Rahmen ihrer Aufgabenerzielung vergibt, bilanziert. 
 
 
1.3.7 Sondervermögen 
Unter dem Sondervermögen sind Unselbstständige Stiftungen im Besitz der Stadt 

 
 
 
2. Umlaufvermögen 
2.1 Vorräte 
 
Der Posten Vorräte umfasst die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse 
und unfertige Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren sowie geleistete Anzahlun-
gen. Als Vorräte sind nur Lagerbestände an verwertbaren Materialien anzusetzen. 
Sofern bereits Bestände aus Lagern abgegeben worden sind, gelten sie als ver-
braucht.  
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 12.631.345,22 9.239.211,11 

Waren (auch Grundstücke des Umlaufvermögens) 126.561.843,39 23.479.593,79 

Unfertige Erzeugnisse 50.232.095,46 43.387.361,35 
Fertige Erzeugnisse 
Geleistete Anzahlungen 

21.900,00 
591.697,85 

15.714,00 
761.383,60 

 190.038.881,92 76.883.263,85 
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2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 
 
Öffentlich-rechtliche Forderungen sind öffentlich-rechtliche Ansprüche der Stadt 
Duisburg/des vAB in der Rolle als Gläubiger, von einem anderen in der Rolle als 
Schuldner eine Leistung, ein Tun oder ein Unterlassen zu verlangen. Sie resultieren 
aus der Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern sowie aus 
Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen. 
 
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 
Gebührenforderungen 25.617.316,32 31.957.628,35 

Beitragsforderungen 11.150.209,72 11.206.520,55 

Steuerforderungen 24.637.411,39 16.592.098,09 

Forderungen aus Transferleistungen 34.749.392,55 23.876.111,50 

Forderungen aus sonst. öff.-rechtl. Forderungen 39.073.317,87 33.825.608,27 

 135.227.647,85 117.457.966,76 
 
Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung, 
Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit der Verwaltung (Verwaltungsgebühr) oder für 
die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühr) 
erhoben werden. Bei einer Gebührenforderung handelt es sich demnach um einen 
geldlichen Anspruch der Stadt Duisburg/des vAB gegen einen anderen, der aus der 
Festsetzung einer Verwaltungs- oder Benutzungsgebühr entsteht. 
 

Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, 
Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, jedoch ohne 
die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, dienen. Bei Beitragsforderungen 
handelt es sich demnach um einen geldlichen Anspruch der Stadt Duisburg/des vAB 
gegen einen anderen, der als Gegenleistung aus der Entstehung eines wirtschaftli-
chen Vorteils erhoben wird. 
 

Transferleistungen sind Geldmittel oder Sachleistungen, die wirtschaftlich Schwäche-
re von wirtschaftlich Stärkeren erhalten. Forderungen aus Transferleistungen sind 
demnach Ansprüche der Gemeinde gegen einen anderen, bei denen der Tatbestand 
zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft, um wirtschaftlich Schwächere 
zu entlasten. Zu den Forderungen aus Transferleistungen gehören Finanzzuweisun-
gen, Umlagen und Steuerbeteiligungen. 
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2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 
 
Die privatrechtlichen Forderungen werden folgendermaßen unterteilt: 
 
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 
Privatr. Forderungen gegen den privaten Bereich 82.019.415,88 98.711.737,74 

Privatr. Forderungen gegen den öffentl. Bereich 19.676.754,96 17.748.011,86 
Privatr. Ford. gegen verb. nicht vollkonsolidierte 
Unternehmen 

3.428.037,46 3.217.208,70 

Privatr. Forderungen gegen Beteiligungen 6.649.233,59 6.269.820,04 

 111.773.441,89 125.946.778,34 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben, die Aufwand nach 
dem Bilanzstichtag darstellen. Des Weiteren werden in dieser Bilanzposition geleiste-
te Zuwendungen ausgewiesen, die mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegen-
leistungsverpflichtung der Zuwendungsempfänger verbunden sind. 
 
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 
Disagio 556,82 4.534,10 
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 79.806.390,92 67.964.408,60 
Aktive latente Steuern 5.456.736,48 5.539.451,80 

 
85.263.684,22 

 
73.508.394,50 

 
 
 
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
 
Im Gesamtabschluss 2020 wird aufgrund des negativen Eigenkapitals des Konzerns 
ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auf der Aktivseite ausgewiesen.  
 
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 286.951.884,32 388.876.315,04 
  



Gesamtanhang 2020 der Stadt Duisburg 

 

25 
 

P A S S I V A  
 
1. Eigenkapital  
 
1.1 Allgemeine Rücklage 
 
Die allgemeine Rücklage ist aufgrund des negativen Eigenkapitals seit dem Gesamt-
abschluss 2012 komplett aufgezehrt.  
 
Nach § 44 Abs.3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang 
und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs.3 Satz 1 GO 
NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar (ergebnisneut-
ral) mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen werden unter 
der Gesamtergebnisrechnung (Anlage 3) nachrichtlich dargestellt. Für 2020 ergibt 
sich ein Verrechnungssaldo von 18.651.096,46 EUR. 
Dieser ergibt sich aus den verrechneten Erträgen bei Vermögensgegenständen in 
Höhe von 7,6 Mio. EUR sowie auf der Aufwandsseite aus verrechneten Aufwendun-
gen bei Vermögensgegenständen in Höhe von 6,5 Mio. EUR sowie verrechneten 
Aufwendungen bei Finanzanlagen in Höhe von 19,8 Mio. EUR.  
 
1.2 Sonderrücklagen 
 
Unter dem Bilanzposten Sonderrücklagen werden die der Stiftung Wilhelm Lehm-
bruck Museum übertragene Kunstgegenstände mit 54.475.103,67 EUR ausgewie-
sen. 

 
31.12.2020 

EUR 
31.12.2019 

EUR 
Sonderrücklagen 54.475.103,67 54.475.103,67 
 
1.4 Gesamtjahresergebnis ohne andere Gesellschafter zuzurechnendes Ergebnis 
 
Unter dem Bilanzposten Gesamtjahresergebnis ohne andere Gesellschafter zuzu-
rechnendes Ergebnis wird folgender Wert ausgewiesen.  

 
31.12.2020 

EUR 
31.12.2019 

EUR 
Gesamtjahresergebnis ohne andere Gesell-
schafter zuzurechnendes Ergebnis 125.886.490,64 68.379.001,35 
 
 
1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 
 
In dieser Position werden die Anteile des Eigenkapitals zusammengefasst, die ande-
ren Gesellschaftern zustehen.  
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 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 

DVV - Konzern 103.083.719,04 102.471.719,04 

Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum 12.349.088,18 12.334.799,56 

 115.432.807,22 114.806.518,60 
 
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 
 
Der Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung ist seit dem Gesamtabschluss 
2019 als eigene Position auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und nicht län-
ger dem Eigenkapital zugeordnet.  

 
31.12.2020 

EUR 
31.12.2019 

EUR 
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidie-
rung 191.684.885,20 190.202.244,29 
 
3. Sonderposten 
 
3.1 Sonderposten für Zuwendungen 
 
Für erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und ge-
zahlt worden sind und für die Anschaffung von Vermögensgegenständen verwendet 
wurden, sind entsprechende Sonderposten anzusetzen. Die Auflösung der Sonder-
posten wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstan-
des vorgenommen.  
 
Wurden bei Eigenbetrieben im Rahmen der Vermögensübertragung Sonderposten 
nicht mit übertragen (ist also gem. den Wahlrechten der Eigenbetriebsverordnung 
Eigenkapital entstanden), so wurde im Rahmen der Neubewertung für diese Objekte 
auf einen Ausweis des anteiligen Sonderpostens für diese Objekte verzichtet. Bei 
Anlagegütern, die vor dem 01.01.2010 angeschafft wurden und bei denen die Investi-
tionszuschüsse direkt abgezogen wurden (Nettomethode), ist teilweise auch im Ge-
samtabschluss entsprechend verfahren worden.  
 
Vom 01.01.2010 an werden im gesamten Konsolidierungskreis neu angeschaffte An-
lagengüter brutto dargestellt und der Sonderposten für Investitionszuschüsse aus-
gewiesen. 
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 

Sonderposten für Zuwendungen 1.566.124.153,99 1.577.233.307,62 
 
 
3.2 Sonderposten für Beiträge  
 
Die Sonderposten für Beiträge beinhalten die im Rahmen von Straßenbaumaßnah-
men erhaltenen Erschließungsbeiträge sowie Straßenbaubeiträge resultierend aus 
dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz. 
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 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 

Sonderposten für Beiträge 149.649.360,72 154.353.566,49 
 
3.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 
 
Diese Position beinhaltet Sonderposten der WBD-AöR, die dem Ausgleich von aus-
stehenden Gebühren dienen.  
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 

Sonderposten für den Gebührenausgleich 26.804.052,40 23.421.525,26 
 
3.4 Sonstige Sonderposten 
 
Für rechtlich unselbstständige Stiftungen, bei denen durch den Stifter Vermögensge-
genstände mit einer bestimmten Zweckbindung der Gemeinde übertragen wurden, 
sind in Höhe der Vermögenswerte Sonderposten in der Bilanz gebildet. Ferner sind 
unter dem Bilanzposte
men Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewährt worden sind, angesetzt, so-
weit dabei die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. 
 
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 

Sonstige Sonderposten 24.003.724,19 24.060.778,07 
 
 
4. Rückstellungen  
 
Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 

Pensionsrückstellungen 1.230.288.367,23 1.214.255.029,70 

Instandhaltungsrückstellungen 7.475.884,91 7.270.986,44 

Steuerrückstellungen 21.460.554,78 20.477.291,26 

Sonstige Rückstellungen 401.606.625,65 437.213.431,81 
 1.660.831.432,57 1.679.216.739,21 
 
Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgt nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen zum Teilwert. In den Vorschriften zum NKF ist ein Rechnungs-
zinssatz von 5% vorgegeben.  
 
Instandhaltungsrückstellungen 
Während nach den Vorschriften des HGB der Zeitraum für die Berücksichtigung von 
Maßnahmen auf 3 Monate begrenzt ist, können im NKF alle Maßnahmen berücksich-
tigt werden, die im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung hinrei-
chend konkret beabsichtigt sind. 
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Steuerrückstellungen 
Hierzu gehören alle Rückstellungen für Steuerschulden der Gemeinde und der vABs 
(nicht nur Ertragsteuern), soweit sie nicht der Höhe und dem Grunde nach feststehen 
und daher als Verbindlichkeiten auszuweisen sind. Ungewissheit besteht bis zur 
Festsetzung der Steuer. Dabei ist auch das erkennbare Risiko für Steuernachzah-
lungen zu berücksichtigen.  
 
Die sonstigen Rückstellungen bestehen im Wesentlichen aus Verpflichtungen im 
Personalbereich, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen sowie andere unge-
wisse Verbindlichkeiten.  
 
 
5. Verbindlichkeiten  
 
Es wird auf den beiliegenden Verbindlichkeitenspiegel verwiesen.  
 
 
6. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten weist Einnahmen vor dem Bilanzstichtag 
aus, die Erträge nach dem Stichtag darstellen. Im Konzern Stadt Duisburg resultieren 
diese insbesondere aus dem Friedhofsbereich (53,2 Mio. EUR) sowie den Zuwen-
dungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) und U3-Ausbau 
(11,3 Mio. EUR).  
 
 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR EUR 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 86.635.515,82 77.209.588,34 
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Überblick über die Ertragslage des Konzerns 
 

Gesamtergebnisrechnung Stadt Duisburg Ergebnis 2020 
EUR 

Ergebnis 2019 
EUR 

  Summe ordentliche Erträge 4.100.657.464,37 3.650.214.413,16 

  Summe ordentliche Aufwendungen 3.920.485.871,58 3.534.932.254,51 

Ordentliches Gesamtergebnis 180.171.592,79 115.282.158,65 

  Summe Gesamtfinanzergebnis -43.270.520,03 -42.406.903,19 

Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 136.901.072,76 72.875.255,46 

  Summe außerordentliches Gesamtergebnis 0,00 0,00 

Gesamtjahresergebnis 136.901.072,76 72.875.255,46 

Jahresergebnis Anteil Fremder *1 -11.014.582,12 -4.496.254,11 

Gesamtjahresergebnis ohne anderen Gesellschaf-
tern zuzurechnendes Ergebnis 

125.886.490,64 68.379.001,35 

*1 im Jahresergebnis enthaltener, anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn oder der auf sie entfallende Verlust 

 
Haftungsverhältnisse 
 
Bürgschaften 
 
Im Grundbuch von Rheinhausen ist eine Grundschuld in Höhe von 500.000,00 EUR 
zu Gunsten der Stadt Duisburg zur Absicherung der Fortführung des Bertha-
Krankenhauses gemäß Vertrag zwischen der Sana-Kliniken AG, der Klinikum Duis-
burg GmbH und der Stadt Duisburg vom 03.08.2007 eingetragen worden. 
 
Darüber hinaus hat die Stadt Duisburg Ausfallbürgschaften für folgende Kreditneh-
mer übernommen: 
 

 31.12.2020 31.12.2019 
 EUR    EUR    

Wohnungsgen. Rheinpreußensiedlung eG 444.046,54 475.926,62 
 444.046,54 475.926,62 
 
 
Sonstige Garantieerklärungen 
 
Im Rahmen eines Finanzierungsgeschäftes (Forfaitierung) der Gemeinschafts-Müll-
Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH (GMVA) hat die Stadt Duisburg eine Ein-
wendungs- und Einredeverzichtserklärung gegenüber der finanzierenden Bank ab-
gegeben. Diese Verpflichtung ist auf die WBD-AöR übergegangen, wobei gleichzeitig 
festgelegt wurde, dass diese von der Stadt von jeglichen Zahlungsverpflichtungen 
bei einer Inanspruchnahme aus der Einwendungs- und Einredeverzichtserklärung 
freigestellt wird. Für die auf Basis neu kalkulierter Verbrennungsentgelte ermittelte 
Forfaitierungsunterdeckung für den Zeitraum 2016-2020 wurde im Haushaltsjahr 
2015 eine Rückstellung in Höhe von 27,4 Mio. EUR gebildet, welche sukzessive auf-
gelöst wird (Buchwert 2019: 13,7 Mio. EUR). Aktuell beträgt der Rückstellungsbetrag 
3,7 Mio. EUR (vergleiche Passiva 3.3). 
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Finanzinstrumente 
 
Zum 31.12.2020 bestehen bei der Stadt Duisburg selbst keine Finanzgeschäfte mit 
Kreditinstituten zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken außer der nachfolgend 
aufgeführten: 
 
DVV-Konzern 
Im DVV-Konzern werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Marktpreisrisi-
ken am dem Bezug und Absatz von Strom- und Gasgeschäften sowie Emissions-
rechten zu reduzieren. Des Weiteren werden zusätzlich im Zins- und Schuldenma-
nagement zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken und zur Optimierung von Kre-
ditkonditionen derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um so vorhandene Risiken zu 
mindern und die Zahlungsströme zu verstetigen.  
 
 
 
 
Sonstige Angaben 
keine 


















































































































